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Vorwort

Mit dem Titel »Kantische Letztbegründung« ist eine Untersu-
chungsfrage zur Epistemologie Immanuel Kants aufgeworfen – die
Frage nämlich, inwieweit dessen Erkenntnistheorie entgegen der
vorherrschenden Meinung in der Literatur als Letztbegründungs-
versuch zu verstehen ist.  Methodisch wird dem hier durch einen
Vergleich zwischen klassischer und gegenwärtiger Philosophie
nachgegangen, wobei sich für den Gegenwartsbezug die von Karl-
Otto Apel entwickelte, durch ihren Letztbegründungsanspruch her-
vorstechende Transzendentalpragmatik anbietet.

Im Ergebnis erweist sich, daß Kants Epistemologie für die ge-
genwärtige Transzendentalpragmatik gerade bezüglich des Letzt-
begründungsanspruch einen Vorbildcharakter haben könnte, was
von den gegenwärtigen Transzendentalpragmatikern bisher weit-
gehend verkannt wurde.  Der Übergang von der solipsistischen Re-
flexion Kants zur kommunikativen Reflexion Apels hat eher eine
Minderung denn eine Stärkung des Letztbegründungsanspruchs
zur Folge.  Bezüglich der Form der Erkenntnis zielen klassische
Transzendentalphilosophie wie moderne Transzendentalpragmatik
gleichermaßen auf die Gültigkeit ihrer Aussagen für alle Men-
schen zu allen Zeiten, streben also in diesem Sinne beide nach
Letztbegründung.

Für die Betreuung der ursprünglichen Fassung dieser Studie als
philosophische Magisterarbeit gilt mein Dank Herrn Prof. Dr.
Karl-Heinz Lembeck.

Würzburg, im November 2001,
A. Tschentscher
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tungsansprüche implizit verbunden sind, etwa solche auf Verständ-
lichkeit und Wahrheit, Ernsthaftigkeit und normative Richtigkeit6.

Bis hierhin unterscheidet sich die Transzendentalpragmatik in
ihrem Begründungsprogramm nicht wesentlich von anderen Dis-
kurstheorien.  Im Unterschied zu den anderen Theorien weist sie
aber die Besonderheit auf, daß sie einen Letztbegründungs-
anspruch erhebt.  Sie postuliert nicht nur, daß solche Sprecher, die
etwas behaupten, damit notwendig gleichzeitig die Pflicht akzep-
tieren, das Behauptete auf Verlangen in einer Art und Weise zu be-
gründen, die durch Zwanglosigkeit, Gleichberechtigung und Uni-
versalität der Teilnahme gekennzeichnet ist – also argumentierend.
Vielmehr stellt die Transzendentalpragmatik außerdem die These
auf, daß alle Menschen ohne jede Kontingenz, d.h. zu jeder Zeit
und an jedem Ort, notwendigerweise an diesem Prozeß des Be-
hauptens und Begründens teilhaben und die damit zusammenhän-
genden notwendigen Voraussetzungen (primär die Diskursregeln,
sekundär aber auch Menschenrechte und eigene Verantwortlich-
keit) darum unbedingte Geltung beanspruchen können.  Eine in
dieser Weise begründete Ethik gilt für alle, überall und immer,
weil sie jede Argumentation erfaßt:

»Ich glaube ... zeigen zu können, daß zu den subjektiv-inter-
subjektiven Bedingungen der Möglichkeit aller Argumenta-
tion die Grundnormen einer intersubjektiv gültigen Ethik ge-
hören.«7

Man könnte sagen, daß auf einer geschlossenen Skala möglicher
Begründungsansprüche die Skepsis das eine Ende markiert, wäh-
rend die Letztbegründung auf der gegenüberliegenden Seite liegt:
erstere behauptet, eine Begründung könne überhaupt nicht gege-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

6 Peter Prechtl, Art. 'Transzendentalpragmatik', in: ders./Franz-Pe-
ter Burkard (Hrsg.), Metzler Philosophie Lexikon. Begriffe und
Definitionen, 2. Aufl., Stuttgart/Weimar 1999, S. 605 f. (606).

7 Vgl. Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 35.
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ben werden, letztere behauptet, es könne eine Begründung gege-
ben werden, die über jeden Zweifel erhaben sei.  Mit dieser Entge-
gensetzung werden die Begriffe von Letztbegründung und Skepsis
auch in der philosophischen Literatur behandelt8.

Was kennzeichnet überhaupt eine Transzendentalphilosophie?
Als 'transzendental' bezeichnet Kant die Bedingungen der Mög-
lichkeit9; von einem transzendentalen Argument spricht man dem-
gemäß bei jeder Analyse notwendiger Voraussetzungen10.  Indem

                                                                                                                                                                                                                                                                           

8 Vgl. etwa Keil, Apel (Fn. 3), S. 34 f.  Ausdrücklich auch Karl
Mertens, Zwischen Letztbegründung und Skepsis. Kritische Unter-
suchungen zum Selbstverständnis der transzendentalen Phänome-
nologie Edmund Husserls, Freiburg/München 1996, insbesondere
S. 19 ff. (Gegensatz von Letztheit philosophischer Erkenntnis und
Erfahrung als Erkenntnisquelle), 39 f., 46 (Verteidigungslinien der
Letztbegründung gegenüber skeptischen Einwänden), 61 ff. (skep-
tische Kritik an der Letztbegründung).  Der transzendentalen Phä-
nomenologie Husserls kann in dieser Arbeit nicht im Detail be-
rücksichtigt werden.  Mertens geht auf den Unterschied zwischen
transzendentaler Phänomenologie und Transzendentalpragmatik in
seinen spärlichen, offenbar nachträglich eingefügten Anmerkun-
gen insoweit nicht ein; vgl. ebd. S. 50 m. Fn. 45, S. 56 m. Fn. 57,
S. 57 m. Fn. 58.

9 Vgl. Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, 2. Aufl., Riga
1787, S. 25 f. (im folgenden zitiert nach der Akademieausgabe mit
den üblichen Abkürzungen 'KrV' sowie 'A' für die Seitenzahl der
Erstauflage 1781 und 'B' für diejenige der Zweitauflage 1787;
sämtliche Hervorhebungen in den Zitaten sind diejenigen von
Kant): »Ich nenne alle Erkenntnis transzendental, die sich nicht so
wohl mit Gegenständen, sondern mit unserer Erkenntnisart von
Gegenständen, so fern diese a priori möglich sein soll, überhaupt
beschäftigt.  Ein System solcher Begriffe würde Transzendental-
Philosophie heißen.«  Sowie ders., ebd., A 56/B 80: »transzenden-
tal (d.i. die Möglichkeit der Erkenntnis oder der Gebrauch dersel-
ben a priori)«.

10 Vgl. Udo Tietz, Art. 'Transzendentale Argumente', in:
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die Diskurstheorie nach den notwendigen Voraussetzungen von
Kommunikation und dem in ihr enthaltenen Handlungsbezug fragt
– dem »pragmatischen Kontext«11 –, wird die kantische Transzen-
dentalphilosophie bei Apel und seinen Schülern zur Transzenden-
talpragmatik12.

Das Gemeinsame zwischen der mehr als zweihundert Jahre äl-
teren Philosophie Kants und der gegenwärtigen Philosophie Apels
besteht dabei nach wie vor darin, daß sie der transzendentalphilo-
sophischen Methode folgen13.  Kuhlmann spricht insoweit von der
»klassischen« Transzendentalphilosophie Kants, der er die moder-
ne Transzendentalphilosophie in Gestalt der Transzendentalprag-
matik gegenüberstellt14.  Zu weitgehend ist dabei allerdings seine
These, daß die von Apel initiierte Tranzendentalpragmatik die
»einzige nennenswerte Ausnahme« unter den (im übrigen Kant

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Prechtl/Burkard (Hrsg.), Metzler Philosophie Lexikon (Fn. 6), S.
602-604 (602 ff.).

11 Prechtl, Transzendentalpragmatik (Fn. 6), S. 606.
12 Vgl. Karl-Otto Apel, Diskurs und Verantwortung. Das Problem

des Übergangs zur postkonventionellen Moral, Frankfurt a.M.
1988, S. 35: »Ich glaube ... zeigen zu können, daß philosophische
Letztbegründung ... gleichzusetzen ist ... mit der Reflexion auf die
subjektiv-intersubjektiven Bedingungen der Möglichkeit intersub-
jektiv gültiger Argumentation und damit des sprachvermittelten
Denkens überhaupt«.  Zur Zitierweise: Hervorhebung sind im fol-
genden jeweils solche im zitierten Werk, hier also diejenige von
Apel.

13 Neben der kantischen Traditionslinie sind auch Bezüge zur exi-
stentialistischen Philosophie Heideggers sowie zu sprachphiloso-
phischen Grundlegungen bei Wittgenstein und Peirce erkennbar,
denen im folgenden nicht weiter nachgegangen wird; vgl. zu die-
sen Verbindungen Keil, Apel (Fn. 3), S. 34 f.; Peter Prechtl, Art.
'Transzendental-semiotischer Ansatz', in: ders./Burkard (Hrsg.),
Metzler Philosophie Lexikon (Fn. 6), S. 602.

14 Vgl. Wolfang Kuhlmann, Kant und die Transzendentalpragmatik,
Würzburg 1992, S. 7.
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entweder ablehnenden oder nur teilweise rezipierenden) gegenwär-
tigen Philsosophien sei, die sich noch positiv an den zentralen Ge-
danken von Kants Vernunftkritik orientierten15.  Eine solche These
unterschlägt bereits die übrigen Diskurstheorien, die ebenfalls eine
methodische Kant-Rezeption betreiben und gleichermaßen »nen-
nenswert« sind.  Allerdings soll es hier, weil die Arbeit auf den
Letztbegründungsanspruch gerichtet ist, allein um die transzenden-
talpragmatische Richtung der Diskurstheorie gehen.  Diese Rich-
tung sieht sich selbst jedenfalls entschieden in der Tradition von
Kants Transzendentalphilosophie:

»[Die] Transzendentalpragmatik [ist] eine Konzeption, die
(1) an den Hauptzielen der klassischen Transzendentalphilo-
sophie festhält, die (2) mit den ... Schwierigkeiten der kanti-
schen Version der Transzendentalphilosophie – zweifellos
zentralen Schwierigkeiten – tatsächlich fertig wird und die
(3) mit diesen Schwierigkeiten auf eine wirklich transzenden-
talphilosophische Weise fertig wird und daher den Namen ei-
ner Transzendentalphilosophie nicht usurpiert, sondern zu
Recht trägt.«16

Liest man dieses Programm von Kuhlmann und stellt weiter in
Rechnung, daß die Transzendentalpragmatik sich unter den gegen-
wärtigen Philosophien insbesondere durch ihren Letztbegrün-
dungsanspruch auszeichnet, dann wäre es eigentlich naheliegend
zu fragen, ob es nicht gerade der Letztbegründungsanspruch ist,
der sie zur (vermeintlich einzigen) »wahren« Nachfolgerin kanti-
scher Epistemologie werden läßt.  Um so erstaunlicher, daß die
Frage bisher – soweit ersichtlich – nicht gezielt untersucht wurde.
Selbst hinter dem vielversprechend klingenden Titel »Letztbegrün-
dung und Dialektik« eines von Wandschneider verfaßten Aufsat-
zes zur Transzendentalpragmatik verbirgt sich nicht etwa eine Ar-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 Kuhlmann, Kant (Fn. 14), S. 39.
16 Kuhlmann, Kant (Fn. 14), S. 49.
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beit über den spezifisch kantischen Begriff der Dialektik aus der
'Kritik der reinen Vernunft'17, sondern nach kurzen Verweisen auf
platonischen und hegelianischen Dialektikbegriff nur einiges Sin-
nieren über Widersprüche und Scheinwidersprüche18.  Bei Anne-
marie Pieper klingt die Verwandtschaft immerhin an, wenn sie
von »Kants Entwurf einer Transzendentalpragmatik« spricht19 –
eine Verwandtschaft, die allerdings gleich wieder relativiert wird
durch den Zusatz: »... und ihre Transformation durch Apel«.  Und
auch Pieper widmet sich nicht der Frage, ob der Letztbegrün-
dungsanspruch bereits kantischen Ursprungs ist20.

Mit der »Lücke« in der philosophischen Literatur ist das Er-
kenntnisinteresse für diese Arbeit vorgezeichnet: es geht um die
eng begrenzte Fragestellung, inwieweit zwischen dem Letztbe-
gründungsanspruch in der gegenwärtigen Transzendentalpragma-
tik einerseits und der Epistemologie Kants andererseits eine Bezie-
hung nachgewiesen werden kann.  Dabei wird im Laufe der Unter-
suchung noch näher zu bestimmen sein, welche unterschiedlichen
Bedeutungen mit der Rede von 'Letztbegründung' verbunden wer-
den können.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

17 Zu diesem etwa Rüdiger Bittner, Über die Bedeutung der Dialek-
tik Immanuel Kants, Diss. phil. Heidelberg 1970, S. 4 ff.: dialekti-
sche Erkenntnis als bloßer Schein; Dialektik als Verleitung.  Ben-
nett kritisiert diesen Wortgebrauch Kants als einen schlechten
Scherz: Jonathan Bennett, Kant's Dialectic, Cambridge 1974, S.
1 f.

18 Vgl. Dieter Wandschneider, Letztbegründung und Dialektik, in:
Raúl Fornet-Betancourt (Hrsg.), Diskurs und Leidenschaft. Fest-
schrift für Karl-Otto Apel zum 75. Geburtstag, Aachen 1996, S.
317-336 (320 f., 325 ff.).

19 Annemarie Pieper, Ethik als Verhältnis von Moralphilosophie und
Anthropologie. Kants Entwurf einer Transzendentalpragmatik und
ihre Transformation durch Apel, in: Kant-Studien 69 (1978), S.
314-329 (314 ff.).

20 Vgl. Pieper, Ethik (Fn. 19), S. 325 ff.
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Der Leitfrage der Arbeit soll im folgenden in drei Schritten
nachgegangen werden.  Erstens ist noch einmal im einzelnen dar-
zustellen, was die Transzendentalpragmatik ist und welche Stel-
lung dem Letztbegründungsanspruch in ihrem Begründungspro-
gramm zukommt (I.).  Zweitens soll genauer untersucht werden,
inwieweit die Proponenten der Transzendentalpragmatik selbst auf
Kants Epistemologie zurückgreifen, und inwieweit die Transzen-
dentalpragmatik durch die Autoren der Sekundärliteratur mit kanti-
scher Epistemologie in Verbindung gebracht wird (II.).  Im dritten
und umfangreichsten Schritt wird dann die Epistemologie Kants
daraufhin durchleuchtet, ob sie selbst Ansätze aufweist, die auf ei-
nen Letztbegründungsanspruch hindeuten.  Dazu geht es zunächst
ausführlich um die 'Kritik der reinen Vernunft' (III.) und danach
noch kurz um die 'Kritik der Urteilskraft' (IV.).  Im Anschluß an
diese drei Untersuchungsschritte soll dann – gewissermaßen als
Quintessenz der Arbeit – dargestellt werden, wo die Transzenden-
talpragmatik die Möglichkeit einer Bezugnahme auf Kants Episte-
mologie verkannt hat und wo sie andererseits bei einer solchen Be-
zugnahme ohnehin auf Grenzen gestoßen wäre (V.).

Nicht untersucht wird im folgenden die praktische Philosophie
Kants, d.h. insbesondere die 'Grundlegung der Metaphysik der Sit-
ten', die 'Kritik der praktischen Vernunft' und die 'Metaphysik der
Sitten'.  Zwar finden sich auch in diesen Werken zahlreiche kon-
kretisierende Aussagen zur kantischen Epistemologie.  Doch sind
im Bereich der praktischen Philosophie die Parallelen (im morali-
schen Ergebnis) und Differenzen (im systematischen Vorgehen)
zwischen Kants Werk und Apels Transzendentalpragmatik so of-
fenkundig und vielfältig untersucht21, daß eine neuerliche Darstel-
lung wenig fruchtbar erscheint.

Hier nicht untersucht werden außerdem die inhaltlichen Ein-
wände gegenüber dem transzendentalpragmatischen Letztbegrün-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

21 Vgl. unten S. 22 (Handlungsprinzip, Parallele zum kategorischen
Imperativ); S. 41 ff. (Bezugnahmen Apels auf Kant); zur Abgren-
zung ausführlich Kuhlmann, Kant (Fn. 14), S. 122 ff. m.w.N.
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dungsanspruch22.  Der von der Transzendentalpragmatik erhobene
Anspruch ist mit unterschiedlichsten Begründungen abgelehnt
worden.  Insbesondere wurde geltend gemacht, daß er für die prak-
tisch-philosophische Aufgabe der Begründung einer Ethik weder
einlösbar noch erforderlich sei.  Derlei Einwände bleiben hier
schon deshalb unberücksichtigt, weil sie nicht das Verhältnis zur
Erkenntnistheorie Kants betreffen.  Hier geht es allein um die – so-
weit ersichtlich – bisher noch nicht untersuchte Frage, ob und in-
wieweit sich die Transzendentalpragmatik mit ihrem Letztbegrün-
dungsprogramm berechtigterweise auf die Epistemologie in Kants
Transzendentalphilosophie beruft oder – wo sie das bisher nicht tut
– berufen könnte.  Ob das Letztbegründungsprogramm als solches
überzeugen kann, ist hingegen eine davon zu trennende Frage.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

22 Vor allem von Hans Albert, Transzendentale Träumereien. Karl-
Otto Apels Sprachspiele und sein hermeneutischer Gott, Hamburg
1975; ders., Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft,
Tübingen 1982, S. 58 ff.; ders., Traktat über die kritische Ver-
nunft, 5. Aufl., Tübingen 1991, S. 13 ff.
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II. Die transzendentalpragmatische Richtung der Diskurstheo-
rie (Transzendentalpragmatik)

Für die Transzendentalpragmatik sollen nach einem kurzen Blick
auf die Hauptvertreter der Philosophierichtung (1.) zunächst die
wichtigsten Inhalte rekapituliert werden (2.), bevor dann auf den
methodischen Stellenwert der Letztbegründung innerhalb dieser
Inhalte (3.) und die unterschiedlichen Gegenstände der Letztbe-
gründung (4.) eingegangen wird.

1. Hauptvertreter der Transzendentalpragmatik

Der Begründer der Transzendentalpragmatik ist Karl-Otto Apel23.
Mit seiner Philosophie gehört er zu den wenigen Gegenwartsphilo-
sophen, die bereits zu Lebzeiten eine eigene Schule bilden konn-
ten.  Unter den Schülern ist Wolfgang Kuhlmann hervorzuheben,
der die Transzendentalpragmatik schon sehr früh nicht nur kom-
mentierend und unterstützend begleitet, sondern eigenständig vor-
angetrieben hat24.  Innerhalb der transzendentalpragmatischen
Schule gibt es außerdem solche Vertreter, die mittelbar an dem
Projekt teilhaben, indem sie einzelne Aspekte der Theorie vertie-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

23 Maßgebliche Grundlegung vor allem in: Karl-Otto Apel, Das
Apriori der Kommunikationsgemeinschaft und die Grundlagen der
Ethik. Zum Problem einer rationalen Begründung der Ethik im
Zeitalter der Wissenschaft, in: ders., Transformation der Philoso-
phie, Band 2: Das Apriori der Kommunikationsgemeinschaft,
Frankfurt a.M. 1973, S. 358-435; ders., Sprechakttheorie und
transzendentale Sprachpragmatik zur Frage ethischer Normen, in:
ders. (Hrsg.), Sprachpragmatik und Philosophie, Frankfurt 1976,
S. 10 ff.

24 Vor allem in Wolfgang Kuhlmann, Reflexive Letztbegründung.
Untersuchungen zur Transzendentalpragmatik, Freiburg/München
1985; zuvor bereits in: ders. (Hrsg.), Kommunikation und Refle-
xion, Frankfurt 1982.
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fen.  Ein Beispiel für diese Personengruppe ist Mattias Kettner, der
mit seiner Taxonomie der performativen Selbstwidersprüche an
den zahlreichen Beispielen von Apel ansetzt und diese unter Rück-
griff auf die Sprechakttheorie Austins genauer untersucht25.

2. Grundaussagen der Transzendentalpragmatik

Die Stellung und Bedeutung des Letztbegründungsanspruchs in
der Transzendentalpragmatik26 wird nur dann verständlich, wenn
man ein Bild von den Grundaussagen dieser Philosophie vor Au-
gen hat.  Dieses Bild soll in den folgenden Abschnitten (a-d) in
sehr knapper Form gezeichnet werden27.

a) Kommunikationsgemeinschaft

In der Transzendentalpragmatik als einer besonderen Form der
Diskurstheorie bildet die Begründung der Geltung von Diskursre-
geln den zentralen Ausgangspunkt.  Apel versucht zu zeigen, daß
die Anerkennung der Geltung von Diskursregeln zu den notwendi-
gen Voraussetzungen jeder Kommunikation gehört.  Er formuliert
seinen Begründungsansatz folgendermaßen:

»Wer argumentiert, der anerkennt implizit alle möglichen An-
sprüche aller Mitglieder der Kommunikationsgemeinschaft,
die durch vernünftige Argumente gerechtfertigt werden kön-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

25 Kettner, Taxonomie (Fn. 5), S. 191 ff. m. Fn. 9, 196 ff. m. Fn. 10.
26 Dazu unten, S. 33 ff. (methodischer Stellenwert).
27 Ausführlicher dazu, wenn auch bezogen auf Aussagen zu Recht

und Gerechtigkeit, Axel Tschentscher, Prozedurale Theorien der
Gerechtigkeit. Rationales Entscheiden, Diskursethik und prozedu-
rales Recht, Baden-Baden 2000, S. 233 ff.
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nen ... und er verpflichtet sich zugleich, alle eigenen Ansprü-
che an andere durch Argumente zu rechtfertigen.«28

Zentralbegriff dieser Begründung ist die Mitgliedschaft in einer
Kommunikationsgemeinschaft.  Sie ist es, die Ansprüche gegen-
über anderen Kommunikationsteilnehmern vermittelt.  Gegenüber
Mitgliedern einer Kommunikationsgemeinschaft, nicht gegenüber
isolierten Individuen, erfolgt die implizite Anerkennung solcher
Ansprüche.  Die Anerkennung muß dabei keine bewußte subjekti-
ve Anerkennung im Einzelfall sein, sondern die 'Grundnorm' gilt
laut Apel objektiv: es ist gleichgültig, ob die Mitglieder der Kom-
munikationsgemeinschaft sie im Einzelfall tatsächlich anerkennen,
oder nicht29.

Bei der Kommunikationsgemeinschaft unterscheidet Apel zwi-
schen einer idealen Variante, in der alle Diskursregeln vollständig
verwirklicht sind (was real nie möglich ist), und einer realen.  Bei-
de Arten der Kommunikationsgemeinschaft werden von jedem,
der argumentiert, bereits vorausgesetzt:

»Wer nämlich argumentiert, der setzt immer schon zwei Din-
ge gleichzeitig voraus: Erstens eine reale Kommunikationsge-
meinschaft, deren Mitglied er selbst durch einen Sozialisa-
tionsprozeß geworden ist, und zweitens eine ideale Kommu-
nikationsgemeinschaft, die prinzipiell imstande sein würde,
den Sinn seiner Argumente adäquat zu verstehen und ihre
Wahrheit definitiv zu beurteilen.«30

Die reale Kommunikationsgemeinschaft ist danach diejenige Ge-
meinschaft, der eine Person wirklich angehört.  Die ideale Kom-
munikationsgemeinschaft ist hingegen eine bloß gedachte Gemein-
schaft, die aber jeder Argumentierende notwendig mitdenken muß,

                                                                                                                                                                                                                                                                           

28 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 424 f.
29 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 426.
30 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 429.
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wenn er argumentieren will.  Die ideale Kommunikationsgemein-
schaft wird bei Apel zum regulativen Prinzip jeder ethisch-norma-
tiven Begründung von Werturteilen31.

Die Anerkennung der Kommunikationsgemeinschaft bedeutet
in der Transzendentalpragmatik gleichzeitig Anerkennung der Dis-
kursregeln für die Kommunikation in dieser Gemeinschaft.  Beide,
Gemeinschaft und Diskursregeln, sind notwendige Voraussetzung
dafür, überhaupt zu argumentieren.  Die Begründungsweise der
Transzendentalpragmatik aktiviert damit ein transzendentales Ar-
gument, d.h. ein solches über Bedingungen der Möglichkeit (hier:
von Argumentation); sie steht schon deshalb in der Tradition der
kantischen Transzendentalphilosophie32.

Die Notwendigkeit der Anerkennung von Kommunikationsge-
meinschaft und Diskursregeln wird von Apel in einem Umkehr-
schluß gezeigt.  Derjenige, der argumentiert, dabei aber die Gültig-
keit der Diskursregeln bestreitet, verwickle sich notwendig in ei-
nen performativen Selbstwiderspruch33: Sein Handeln sei mit dem
durch das Handeln implizit Gesagten logisch nicht vereinbar34.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

31 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 434.
32 Dazu schon oben S. 12 f. (transzendentales Argument).
33 Ausführlich zu Begriff und Arten des performativen Selbstwider-

spruchs Kettner, Taxonomie (Fn. 5), S. 187 ff.
34 Vgl. Karl-Otto Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht

und Politik: Können die Rationalitätsdifferenzen zwischen Morali-
tät, Recht und Politik selbst noch durch die Diskursethik normativ-
rational gerechtfertigt werden?, in: ders./Matthias Kettner (Hrsg.),
Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissen-
schaft, Frankfurt a.M. 1992, S. 29-61 (54).  Inhaltsgleich die Defi-
nition bei Apel, Vernunftfunktion (Fn. 5), S. 22: »Unter letzterem
[transzendentalpragmatischen Selbstwiderspruch] verstehe ich ei-
nen performativen Widerspruch zwischen dem Inhalt einer Propo-
sition und dem selbstbezüglichen – impliziten oder performativ ex-
pliziten – intentionalen Inhalt des Aktes des Vorbringens der Pro-
position im Rahmen eines argumentativen Diskurses.«
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Die Kommunikationsgemeinschaft und die in ihr verbindlichen
Diskursregeln werden dadurch zu freiwillig anerkannten, formal-
prozeduralen Normen (Normen erster Stufe).  Sie sind von den
durch praktische Diskurse erst noch zu begründenden materialen
(situationsbezogenen) Normen zu unterscheiden (Normen zweiter
Stufe)35.

b) Handlungsprinzip

Abgesehen von der Grundlegung der Diskurstheorie mit dem
transzendentalen Argument zur Kommunikationsgemeinschaft hat
Apel seine praktische Philosophie im Laufe der Jahre in verschie-
dene Teile gegliedert.  In dem sogenannten 'Teil A'36 der Begrün-
dung geht es darum, eine oberste Norm zu rechtfertigen.  Diese hat
einerseits große Ähnlichkeit mit dem kategorischen Imperativ bei
Kant und ist andererseits fast identisch mit dem entsprechenden
Universalisierungsprinzip bei Habermas.  Apel formuliert das
oberste Handlungsprinzip (Uh) folgendermaßen:

»Handle nur nach einer Maxime, von der du, aufgrund realer
Verständigung mit den Betroffenen bzw. ihren Anwälten
oder – ersatzweise – aufgrund eines entsprechenden Gedan-
kenexperiments, unterstellen kannst, daß die Folgen und Ne-
benwirkungen, die sich aus ihrer allgemeinen Befolgung für

                                                                                                                                                                                                                                                                           

35 Zu dieser Zweistufigkeit der Diskursethik, bei der zwischen for-
mal-prozeduraler Letztbegründung und konsensual-kommunikati-
ver Begründung der inhaltlichen Normen unterschieden wird:
Apel, Diskurs und Verantwortung (Fn. 12), S. 120; ders., Diskurs-
ethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn. 34), S. 55.

36 Vgl. zur Einteilung Apel, Diskursethik vor der Problematik von
Recht und Politik (Fn. 34), S. 60 f.: »Teil A behandelt die Begrün-
dung des idealen prozeduralen Prinzips der Lösung aller mora-
lisch-normativen Probleme im Sinne der diskursiven (d.h. rein ar-
gumentativen und nicht-strategischen, sondern gewaltfreien) Kon-
sensbildung.«
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die Befriedigung der Interessen jedes einzelnen Betroffenen
voraussichtlich ergeben, in einem realen Diskurs von allen
Betroffenen zwanglos akzeptiert werden können.«37

Implizit tauchen auch hier wieder die reale Kommunikationsge-
meinschaft (»aufgrund realer Verständigung...«) und ihr ideales
Pendant auf (»aufgrund eines entsprechenden Gedankenexperi-
ments«).  Die etwas unhandliche Formulierung des Handlungs-
prinzips, die zudem auf den für die Transzendentalpragmatik
grundlegenden Begriff der Kommunikationsgemeinschaft gar nicht
ausdrücklich zurückgreift, hat später in der erläuternden Sekundär-
literatur zu alternativen Formulierungsvorschlägen geführt.  Einer
dieser Alternativen hat sich Apel schließlich mit folgender Verein-
fachung angeschlossen:

»Handle (stets) so, als ob du Mitglied einer idealen Kommu-
nikationsgemeinschaft wärest!«38

Wie kommt es nun zu dieser Norm?  Apel macht geltend, sie kön-
ne durch reflexiven Rückgang auf das, was im ernsthaften Argu-
mentieren notwendigerweise anerkannt wird (Präsuppositionsana-
lyse) gewonnen werden39.  Auch hier handelt es sich also wieder
um eine transzendentale Argumentation – diesmal nicht gerichtet
auf die Grundbedingungen der Kommunikation, sondern auf die
damit allein konsistente Grundeinstellung des Handelns.  Die

                                                                                                                                                                                                                                                                           

37 Apel, Diskurs und Verantwortung (Fn. 12), S. 123.
38 Die Formulierung stammt ursprünglich von Annemarie Pieper und

wurde von Apel übernommen; vgl. Apel, Diskursethik vor der Pro-
blematik von Recht und Politik (Fn. 34), S. 36.

39 Karl-Otto Apel, Kann der postkantische Standpunkt der Moralität
noch einmal in substantielle Sittlichkeit 'aufgehoben' werden? Das
geschichtsbezogene Anwendungsproblem der Diskursethik zwi-
schen Utopie und Regression, in: Wolfgang Kuhlmann (Hrsg.),
Moralität und Sittlichkeit. Das Problem Hegels und die Diskurs-
ethik, Frankfurt a.M. 1986, S. 217-264 (247 f.)
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transzendentale Argumentation, mit der vom Faktum der Kommu-
nikation ausgehend nach den Bedingungen der Möglichkeit sol-
cher Kommunikation gefragt wird, heißt bei Apel »reflexiv«.  Re-
flektiert wird auf die Voraussetzungen, die notwendigerweise mit
anerkannt werden, wenn jemand argumentiert.

Das allgemeine Handlungsprinzip bildet die Brücke zur gesam-
ten praktischen Philosophie Apels.  Indem es formal etwas über die
Richtigkeit jedes Handelns aussagt, liefert das Prinzip ein Kriteri-
um für die Gültigkeit aller anderen, spezielleren Handlungsnor-
men.  Eine Norm ist danach nur dann gültig, wenn ihre Wirkungen
von allen Betroffenen in einem Diskurs zwanglos akzeptiert wer-
den könnten40.  Diese Gültigkeitsregel ist nach Apel eine universel-
le und damit nicht durch die kulturabhängigen, kontextgebundenen
Normen hintergehbar, wie sie etwa vom Kommunitarismus vorge-
schlagen werden41.  Außerdem kann das richtige Handeln nicht
vollständig auf rein strategisches Handeln eines egoistischen Nut-
zenmaximierers reduziert werden42.  Vielmehr bildet das Hand-
lungsprinzip die Grundlage für eine Theorie der Moralität, d.h. ei-
ner Theorie des Richtigen, im Gegensatz zu Theorien des Guten
oder des Nützlichen.

c) Ergänzungsprinzip und Verantwortungsethik

Während 'Teil A' der Begründung der Diskurstheorie das Hand-
lungsprinzip als oberste Norm begründet, geht es Apel in 'Teil B'
seiner Theorie darum, eine folgensensible Verantwortungsethik zu
entwickeln43.  Apel selbst versteht dabei die Verantwortungsethik

                                                                                                                                                                                                                                                                           

40 Vgl. Apel, Postkantischer Standpunkt der Moralität (Fn. 39), S.
238.

41 Vgl. Apel, Postkantischer Standpunkt der Moralität (Fn. 39), S.
238, 251 ff.

42 Vgl. Apel, Postkantischer Standpunkt der Moralität (Fn. 39), S. S.
248.

43 Apel, Postkantischer Standpunkt der Moralität (Fn. 39), S. 246 ff.;
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als einen Gegensatz zur kantischen Prinzipienethik, die eine fol-
genneutrale Gesinnungsethik sei.  Bei dieser Einstufung der kanti-
schen Prinzipienethik als Gesinnungsethik beruft sich Apel auf
Weber.  Der These Apels von der Folgenneutralität einer Gesin-
nungsethik widersprechen allerdings Webers Ausführungen zur
Gesinnung als unter Umständen rechtsnormativ Gebotenem44.

Doch solchen Spannungen in den Traditionslinien soll hier
nicht weiter nachgegangen werden.  Es geht Apel jedenfalls darum,
von dem allgemein formulierten Handlungsprinzip zu einer kon-
kret anwendbaren Ethik zu kommen.  Und hier gibt es für die Dis-
kurstheorie einige Schwierigkeiten.  Denn die Kommunikationsge-
meinschaft, die im Handlungsprinzip vorausgesetzt wird, ist in der
Wirklichkeit noch gar nicht realisiert und kann in ihrer 'idealen'
Variante auch niemals vollständig realisiert werden.  Vielmehr ist
das Prinzip »kontrafaktisch« auf eine solche Gemeinschaft bezo-
gen45.  Insoweit spricht Apel von einer prinzipiellen Differenz zwi-
schen der menschlichen Interaktion in handlungsentlasteten Dis-
kursen, also solchen, die weitgehend frei von Zwängen sind (Kom-
munikationsgemeinschaft), und den lebensweltlichen Interessen-
konflikten (reale Gemeinschaft)46.  Apel führt als Beispiel die in-
ternationale Politik an, in der nach wie vor ein rechtliches Sank-
tionssystem zur Konfliktbeilegung fehlt: Würde man hier, etwa in
Abrüstungsverhandlungen, das Schicksal der Welt einem 'morali-
schen Politiker' im Sinne Kants anvertrauen, so käme das der

                                                                                                                                                                                                                                                                           

ders., Diskurs und Verantwortung (Fn. 12), S. 270 ff.; ders., Dis-
kursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn. 34), S.
34 f.

44 Vgl. Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriß der ver-
stehenden Soziologie, Band 1, 5. Aufl. Thübingen 1976, S. 191.

45 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 36 f.

46 Apel, Diskurs und Verantwortung (Fn. 12), S. 144.
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Selbstaufgabe im Namen der Gerechtigkeit gleich (fiat justitia, pe-
reat mundus)47.

So erklärt sich, warum Apel überhaupt einen gesonderten 'Teil
B' neben dem 'Teil A' seiner Ethik für nötig hält.  Eine bloße Prin-
zipien-Moralität ist den Betroffenen aus seiner Sicht im wirklichen
Leben nicht zumutbar.  Eine solche Moralität sei außerdem nicht
ausreichend, um der realen politischen Verantwortung gerecht zu
werden48.

Apel meint deshalb, es müsse ein »Ergänzungsprinzip« formu-
liert werden, das die Diskursethik zu einer Verantwortungsethik
erweitere.  Dieses Prinzip soll die Verpflichtung ausdrücken, an
der Realisierung der kommunikativen Rahmenbedingungen eines
gleichberechtigten und gleichverantwortlichen Miteinanders im
Sinne der Kommunikationsgemeinschaft mitzuwirken49.  Zwar sei
es nicht möglich, die ideale Kommunikationsgemeinschaft jemals
vollständig zu verwirklichen, doch gebiete die Verantwortungs-
ethik jedenfalls, die reale Gemeinschaft progressiv in Richtung
dieses Kommunikationsideals voranzutreiben.  Apel drückt das
»Ergänzungsprinzip« durch folgende Formulierung aus:

»Erstens muß es in allem Tun und Lassen darum gehen, das
Überleben der menschlichen Gattung als der realen Kommu-
nikationsgemeinschaft sicherzustellen, zweitens darum, in der
realen die ideale Kommunikationsgemeinschaft zu verwirkli-
chen. Das erste Ziel ist die notwendige Bedingung des zwei-
ten Ziels; und das zweite Ziel gibt dem ersten seinen Sinn, –
den Sinn, der mit jedem Argument schon antizipiert ist.«50

                                                                                                                                                                                                                                                                           

47 Apel, Vernunftfunktion (Fn. 5), S. 40.
48 Apel, Diskurs und Verantwortung (Fn. 12), S. 144; ders., Ver-

nunftfunktion (Fn. 5), S. 40.
49 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.

34), S. 37.
50 Die Formulierung dieses Doppelprinzips stammt aus Apel, Apriori
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Etwas überraschend wird hier als zusätzliche Überlegung das
anthropologische Faktum des Überlebensdrangs eingeführt – aller-
dings offenbar nicht als menschliche Neigung und Motivations-
kraft, also als Trieb, sondern in Gestalt eines normativen Äquiva-
lents zu diesem Trieb.  Dieses Äquivalent, das von Apel als »Ziel«
behauptet und transzendental begründet wird, besteht in der 'Erhal-
tung der realen Kommunikationsgemeinschaft' als Sonderform der
'Erhaltung der Gattung Mensch'.  Sinn macht diese Verknüpfung
nur, wenn man – wie Apel – das Menschsein gerade in dem Kom-
munikativsein verortet: der Mensch wird zum Menschen, indem er
mit anderen eine reale Kommunikationsgemeinschaft bildet.  Nur
bei dieser anthropologischen Annahme folgt auch, daß die Erhal-
tung der realen Kommunikationsgemeinschaft mit der Erhaltung
der Gattung 'Mensch' gleichgesetzt werden kann.

Beides, Erhaltung des Menschen wie der Kommunikationsge-
meinschaft, ist nach Apel notwendige Bedingung für die Verwirk-
lichung des zweiten (anspruchsvolleren) Zieles, nach dem in der
realen auch eine ideale Kommunikationsgemeinschaft zu verwirk-
lichen sein soll.  Während die reale Kommunikationsgemeinschaft
nur aus irgendeiner Kommunikation den Menschen zum Men-
schen macht, läßt die ideale Kommunikationsgemeinschaft den
Menschen zusätzlich zum argumentierenden Menschen aufsteigen.
Bei dieser Verhältnissetzung wird klar, daß die (weitergehende)
ideale Kommunikationsgemeinschaft den Bestand einer realen
Kommunikationsgemeinschaft immer schon voraussetzt: wer den
argumentierenden Menschen will, der darf ihn nicht schon als
Menschen zerstören.  Hier liegt also bereits eine Wurzel für Men-
schenrechtsableitungen.
                                                                                                                                                                                                                                                                           

der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 431.  Apel nennt sie
dort »zwei grundlegende regulative Prinzipien für die langfristige
moralische Handlungsstrategie jedes Menschen«.  Zum Status die-
ses Doppelprinzips als eines Ergänzungsprinzips (E) der Verant-
wortungsethik siehe ders., Diskurs und Verantwortung (Fn. 12), S.
144 ff.



28

Der wichtigste Schritt im Verantwortungsprinzip wird von
Apel aber erst im letzten Teil seiner Formulierung vorgenommen.
Danach ist der Drang zur Verwirklichung einer idealen Kommuni-
kationsgemeinschaft »mit jedem Argument schon antizipiert«51.
Dieser Argumentationsschritt bildet den Schlußstein für die trans-
zendentale Begründung des Verantwortungsprinzips: wer über-
haupt argumentiert, der setzt voraus, daß ihm auch die Verwirkli-
chung der idealen Kommunikationsgemeinschaft ein Anliegen ist
(zweites Ziel); wer die Verwirklichung dieses Ideals will, der muß
notwendig auch die Erhaltung der realen Kommunikationsgemein-
schaft und damit die Integrität der Menschen und ihre spontane
Gemeinschaftsbildung akzeptieren.  Mit dem Ergänzungsprinzip
will Apel also eine grundlegende Begründung von Menschenrech-
ten und Kommunikationsrechten liefern, die den Schritt von einer
theoretischen Prinzipienethik hin zu einer lebensweltlichen Moral
ausmacht.

»Ergänzungsprinzip« heißt das Prinzip deshalb, weil es die
übrigen Teile der Philosophie Apels – insbesondere das Konsens-
postulat des Handlungsprinzips52 – nicht außer Kraft setzt, sondern
ergänzt53.  Die Diskursethik kann nach Apels Überzeugung ohne
diese Ergänzung nicht die Funktion einer politischen Verantwor-
tungsethik übernehmen54.  Denn wenn der politische Prozeß in der
strategischen (nichtideale) Kommunikation egoistischer Nutzen-
maximierer besteht, wie dies bei politischen Verhandlungen regel-
mäßig der Fall ist, dann markiert auch die Einigung der Beteiligten
nicht die Richtigkeit des Ergebnisses.  Vielmehr liegt der Grund

                                                                                                                                                                                                                                                                           

51 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 431.
52 Siehe oben S. 23 (Handlungsprinzip).
53 Vgl. Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik

(Fn. 34), S. 60; ders., Vernunftfunktion (Fn. 5), S. 25: Die Ratio-
nalität menschlicher Kommunikation läßt sich nicht auf strategi-
sche Rationalität reduzieren.

54 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 56.
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der Einigung in opportunistischen Interessen statt in der Rechtfer-
tigung von Geltungsansprüchen55.  Von einem Ideal der Kommu-
nikationsgemeinschaft ist unsere reale Interaktion deshalb selbst in
den Fällen friedlicher Auseinandersetzungen weit entfernt.  In die-
ser Situation soll das Ergänzungsprinzip deutlich machen, welche
Entwicklungsrichtung für die Kommunikation auch bei nichtidea-
len Rahmenbedingungen vorgegeben ist.  Dabei bleibt das Hand-
lungsprinzips bedeutsam: es soll beispielsweise für die begrenzte
Zulässigkeit strategischen Handelns wiederum einen Konsens der
Betroffenen verlangen.  Außerdem etabliert es trotz aller Relativie-
rung zumindest langfristig das Ziel einer immer stärkeren Annähe-
rung der realen Bedingungen an die regulative Idee der idealen
Kommunikationsgemeinschaft56.

Letztlich zeigt das Ergänzungsprinzip auch, warum es über-
haupt aus Sicht des verantwortungsethisch interpretierten Hand-
lungsprinzips richtig sein kann, strategisch die eigenen politischen
Ziele zu verfolgen.  Apel weist diese Einsicht in neueren Publika-
tionen einem 'Teil B2' seines Begründungsprogramms zu.  Dabei
geht es ihm um »die moralische (spezifisch verantwortungsethi-
sche) Vermittlung von Moralität im engeren Sinn (im Sinne von
Teil A) mit strategischem Handeln im weitesten Sinne dessen, was
wir verantwortliche Politik nennen können.«57  Entsprechende
Aussagen Apels lassen sich außer für die Politik auch für das stra-
tegische Handeln in der Wirtschaft finden58.  In beiden Fällen soll
das Ergänzungsprinzip zeigen, wie man einerseits fordern kann, je-
der solle so handeln, als ob er oder sie Mitglied einer idealen Kom-
munikationsgemeinschaft wäre (Handlungsprinzip), und es ander-
erseits als zulässig ansieht, Bereiche der nichtidealen Kommunika-
tion (Politik, Wirtschaft) dauerhaft als Realität anzuerkennen.

                                                                                                                                                                                                                                                                           

55 Vgl. Apel, Vernunftfunktion (Fn. 5), S. 31.
56 Vgl. Apel, Vernunftfunktion (Fn. 5), S. 40 f.
57 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.

34), S. 61.
58 Vgl. Apel, Vernunftfunktion (Fn. 5), S. 31, 40 f.
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Neben der soeben geschilderten Einsicht, die als 'Teil B2' der
Theorie firmiert, hat Apel in seiner Theorie der Verantwortungs-
ethik einen 'Teil B1' herausgestellt.  Dieser Teil behandelt die mo-
ralische Begründung der Zwangsbefugnisse des Rechtsstaats, also
die Besonderheit der (zumindest auch) auf Zwang beruhenden
Geltung rechtlicher Normen59.  Das Recht steht dabei für Apel
»zwischen Moral und Politik«60.  Denn Recht zielt auf universelle
Richtigkeit, während die Politik nach Apels Ansicht rein strate-
gisch den Vorteil der Beteiligten sucht.  Das Recht ist andererseits
mit der Befugnis zu zwingen verbunden, was der Moral wider-
spricht, wenn man diese mit der idealen Kommunikationsgemein-
schaft begründet, die ja definitionsgemäß zwangsfrei sein soll.

So ergibt sich für Apel das Problem, wie er überhaupt die
Zwangsordnung 'Recht', die staatlich monopolisierte Gewalt, mit
dem Handlungsprinzip vereinbaren kann, obwohl dieses Prinzip
gerade die Zwanglosigkeit in einem herschaftsfreien Diskurs for-
dert61.  Ganz ähnlich wie beim Ergänzungsprinzip argumentiert
Apel auch hier:  Der Unterschied zwischen realen Bedingungen
und idealer Kommunikationsgemeinschaft könne es gebieten,
»Strategiekonterstrategien bzw. Anti-Gewalt-Gewaltausübung zu
praktizieren«62.  Eigentlich verpflichte zwar das Handlungsprinzip
alle Diskursteilnehmer zu einer strategiefreien Konsensbildung,
gebiete also die herrschaftsfreie Auseinandersetzung ohne Ausnut-
zung realer Machtvorteile durch Gewaltanwendung oder Drohung.
Wenn aber die realen Bedingung von der idealen Kommunika-
tionsgemeinschaft noch so weit entfernt seien, daß eine Strategie-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

59 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 61.

60 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 37.

61 Vgl. die ausführlich Erörterung bei Apel, Diskursethik vor der Pro-
blematik von Recht und Politik (Fn. 34), S. 40 ff.

62 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 57.
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und Gewaltfreiheit nicht zumutbar und nicht verantwortbar er-
scheine, dann und solange dürften Zwangsmittel eingesetzt wer-
den, um die diskursverzerrende Gewalt zurückzudrängen.

Die Paradoxie, die entsteht, wenn die Diskursethik für die Be-
gründung des Zwangs in der Geltung rechtlicher Normen herange-
zogen wird, ist nach Apel folglich nur ein scheinbare.  Es gehe le-
diglich um »Konsensbildung mit strategiekonterstrategischem
Zwang«: das Gewaltmonopol eines Rechtsstaates ermögliche über-
haupt erst, daß die einzelnen Bürger es sich weitgehend ohne Risi-
ko leisten können, moralisch zu handeln63.

d) Letztbegründung

Die in der Transzendentalpragmatik verfolgte Begründung hat laut
Apel den Status einer Letztbegründung:

»In einer modernen Transzendentalphilosophie geht es m.E.
primär um die Reflexion auf den Sinn ... des Argumentierens
überhaupt. Dies allerdings ist für den, der argumentiert ... of-
fenbar das Letzte, Nichthintergehbare.«64

Nach der Natur des Menschen müsse eine Argumentationsverwei-
gerung in Selbstzerstörung oder Schizophrenie münden; die Mög-
lichkeit des Selbstverständnisses und der Selbstidentifikation gehe
in einem Maße verloren, das den Tatbestand (klinisch-empirisch
belegbarer) Psychopathologie erfülle65.  Gegen diesen Gedanken-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

63 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 57 f.

64 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 222.
Bestätigung des Letztbegründungsanspruchs etwa in ders., Post-
kantischer Standpunkt der Moralität (Fn. 39), S. 223.

65 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 414
mit Fn. 87; vgl. auch ebd., S. 348 (»Sinnverzweiflung«, »Selbst-
mord«).  Ähnlich die Aussage, die Habermas zum Schicksal des
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gang ist eingewandt worden, daß Aussagen über die psychopatho-
logischen Folgen einer Argumentationsverweigerung selbst wieder
empirische Annahmen bilden, die bestritten werden können, also
gerade keine Letztbegründung stützten66.  In neueren Darstellun-
gen hat Apel für den Fall der Diskursverweigerung neben der Psy-
chopathologie vor allem das Ende der Verstehens- und Entschei-
dungsfähigkeit des Individuums beschworen67.  Doch all dies sei

                                                                                                                                                                                                                                                                           

'konsequenten Skeptikers' trifft: Jürgen Habermas, Moralbewußt-
sein und kommunikatives Handeln, Frankfurt a.M. 1983, S. 107 f.
(»Selbstmord oder ... Geisteskrankheit«).  Die ausführlichste
Rechtfertigung des Letztbegründungsanspruchs findet sich nicht
bei Apel, sondern bei dessen Schülern; vgl. etwa Kuhlmann, Refle-
xive Letztbegründung (Fn. 24); Dietrich Böhler, Rekonstruktive
Pragmatik. Von der Bewußtseinsphilosophie zur Kommunika-
tionsreflexion. Neubegründung der praktischen Wissenschaften
und Philosophie, Frankfurt a.M. 1985.  Letztbegründungsrechtfer-
tigung von Apel selbst aber noch in: ders., Das Problem der philo-
sophischen Letztbegründung im Lichte einer transzendentalen
Sprachpragmatik, in: Bernulf Kanitscheider (Hrsg.), Sprache und
Erkenntnis. Festschrift für Gerhard Frey zum 60. Geburtstag, Inns-
bruck 1976, S. 55-82; ders., Fallibilismus, Konsenstheorie der
Wahrheit und Letztbegründung, in: Forum für Philosophie Bad
Homburg (Hrsg.), Philosophie und Begründung, Frankfurt a.M.
1987, S. 116-211.

66 Günther Patzig, 'Principium diiudicationis' und 'Principium execu-
tionis'. Über transzendentalpragmatische Begründungssätze für
Verhaltensnormen, in: Günther Prauss (Hrsg.), Handlungstheorie
und Transzendentalphilosophie, Frankfurt a.M. 1986, S. 204-218
(213).  Dagegen wiederum Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 94 mit Fn.
37: »Theoretizismus«.

67 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 117: Ein Mensch könne nicht »den Dis-
kurs verweigern und dennoch argumentieren oder doch wenigstens
im Sinne verstehbarer Motive verbindlich entscheiden.«  Weiter-
hin ebd., S. 449 mit Fn. 92: Sofern jemand beabsichtige, sich
selbst dem Diskurs zu verweigern, liege »ein sehr ernster existen-
tiell-pathologischer Fall vor, bei dem vielleicht Therapie (auch
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dahingestellt.  Für die hier verfolgte Fragestellung ist allein wich-
tig, daß die Transzendentalpragmatik überhaupt einen Letztbe-
gründungsanspruch erhebt.  Für dessen Verständnis ist noch seine
Qualifizierung als philosophischer Letztbegründungsanspruch
wichtig: Apel will sich dadurch sowohl von existentiellen Begrün-
dungsansätzen der Entwicklungspsychologie als auch von logi-
schen Begründungsansprüchen, wie sie im Münchhausen-Trilem-
ma von Hans Albert ausgedrückt sind68, distanzieren69.

3. Methodischer Stellenwert der Letztbegründung

Welche Stellung hat nun dieser philosophische Begründungsan-
spruch innerhalb der Theorie?  Verfolgt man Apels Bezugnahmen
auf das Letztbegründungselement, so soll es vor allem »den Grund
liefer[n] für die Unmöglichkeit und Unnötigkeit einer Begründung
der Vernünftigkeit bzw. der Moralität durch Herleitung aus etwas
anderem«70.  Die Notwendigkeit von Logik, Moralität und Ver-
nunft wird bereits aus der transzendentalen Argumentation über
Kommunikation selbst gewonnen:

»[D]urch transzendentalpragmatische Reflexion auf die nor-
mativen Bedingungen der Möglichkeit des Denkens qua Ar-
gumentierens, das für den ernsthaft Fragenden nicht hinter-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

therapeutischer Diskurs) noch helfen kann.«
68 Hans Albert, Die Wissenschaft und die Fehlbarkeit der Vernunft,

Tübingen 1982, S. 58 ff.; ders., Traktat über die kritische Ver-
nunft, 5. Aufl., Tübingen 1991, S. 13 ff.; in der Sache ebenso Karl
R. Popper, Logik der Forschung, 9. Aufl. Tübingen 1989, S. 60.
Daß schon Aristoteles der Sache nach das Münchhausen-Trilemma
beschrieben hat, ohne insoweit von Albert zitiert worden zu sein,
belegt ausführlich Reinhold Aschenberg, Sprachanalyse und
Transzendentalphilosophie, Stuttgart 1982, S. 373 f.

69 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 345 ff. (348, 352) sowie S. 444.
70 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 8.



34

gehbar ist, kann man so etwas wie ein spezifisch philosophi-
sche Letztbegründung des Logischseins und des Moralisch-
seins, ja des Vernünftigseins überhaupt sehr wohl bewerkstel-
ligen.«71

Die Frage, ob Vernunft überhaupt sein soll, müsse folglich gar
nicht mehr gestellt werden:

»Die einschlägige Letztbegründungsfrage ..., ob Vernunft
überhaupt sein solle ... übersieht m.E. die merkwürdige Tat-
sache, daß derjenige, der argumentiert – und das heißt: derje-
nige, der auch nur ernsthaft die Frage nach der Möglichkeit
einer Begründung der Ethik stellt – notwendigerweise die
Verbindlichkeit der Vernunft schon anerkannt hat.«72

Daneben wird Letztbegründung auch als eine unverzichtbare Auf-
gabe der praktischen Philosophie gesehen:

»Denn sobald das – transzendentalpragmatisch letztbegründ-
bare – Idealprinzip außer Sicht kommt ..., ist der ... Versuch
der Begründung einer universalistischen, postkonventionellen
Moral bereits tendenziell aufgegeben.«73

Auch in der Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Neo-
pragmatismus (Rorty) begründet Apel die Notwendigkeit einer phi-
losopischen Letztbegründung damit, daß der vom Pragmatismus
als letzte Fluchtburg gebrauchte Rekurs auf den 'common sense'
angesichts der Argumentationsfigur des 'gesunden Volksempfin-
dens' im Nationalsozialismus diskreditiert worden und jedenfalls
heute nicht mehr akzeptabel sei:

                                                                                                                                                                                                                                                                           

71 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 253 f.
72 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 253.
73 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 131.
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»Ich will sagen: die universalen Prinzipien einer postkonven-
tionellen Moral, die auch noch das positive Recht legitimie-
ren sollten – z.B. durch Insistieren auf so etwas wie mensch-
lichen Grundrechten – diese Prinzipien wurden damals [d.h.:
während des Nationalsozialismus'] recht erfolgreich durch
Berufung auf eine partikulare Konsensbasis des 'Wir' außer
Kraft gesetzt.«74

Zum Verständnis der Letztbegründung in der Transzendentalprag-
matik ist allerdings wichtig, daß sich der Letztbegründungsan-
spruch nicht unmittelbar auf einzelne materiale Normen erstreckt,
sondern auf den Status des Diskursverfahrens als eines unverzicht-
baren Erkenntnisinstruments beschränkt bleibt:

»Letztbegründet ... werden in der Diskursethik überhaupt kei-
ne materialen, geschichtlich situationsbezogenen Normen;
diese sollten ihrzufolge allerdings in praktischen Diskursen
der Betroffenen bzw. ihrer Vertreter kritisierbar oder legiti-
mierbar bzw. bei Bedarf neu begründbar sein, und dies –
idealiter – gemäß einem Diskursverfahren, das seine Legiti-
mation letztlich in einem universalgültigen Prinzip der Dis-
kursethik hat.«75

Trotzdem bleibt die gesamte Philosophie – sei es unmittelbar, sei
es vermittelt – durch ihren transzendentalen Argumentationsver-
bund immer auf den mit Letztbegründung verknüpften Ausgangs-
punkt bezogen:

                                                                                                                                                                                                                                                                           

74 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 409.
75 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 172; nochmalige Betonung ebd., S. 175;

vgl. auch die oben in Fn. 35 erwähnte Textstelle.
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»Die Idee reflexiver Letztbegründung kann durchaus als das
systematische Zentrum der Transzendentalpragmatik gel-
ten.«76

Allerdings sind, will man überhaupt einen Vergleich mit der kanti-
schen Epistemologie vornehmen, mehrere Gehalte der Transzen-
dentalpragmatik zu unterscheiden, auf die sich die Letztbegrün-
dung mal unmittelbar, mal vermittelt durch weitere transzendenta-
le Argumentationsschritte bezieht.  Insoweit kann von unterschied-
lichen »Gegenständen« der Letztbegründung gesprochen werden.

4. Gegenstände der Letztbegründung

Die unterschiedlichen Gegenstände der Letztbegründung in der
Transzendentalpragmatik sollen im folgenden durch Thesen be-
schrieben werden.  Dabei ist der Letztbegründung in allen Varian-
ten gemeinsam, daß sie jedenfalls universelle, d.h. nicht kontin-
gente, Gründe auszeichnet.  Wer von Letztbegründung spricht, der
behauptet, daß diese Gründe zu allen Zeiten und für alle Menschen
gelten77:

These 1: Letztbegründung erhebt den Anspruch, einen (theo-
retischen) Beweis oder eine (praktische) Begrün-
dung so weit treiben zu können, daß zu keiner Zeit
und an keinem Ort eine Ausnahme von dem vertei-
digten Satz möglich ist.

Ganz im Vordergrund steht dabei in der Transzendentalpragmatik
die praktische Begründung, nicht der theoretische Beweis.  Doch

                                                                                                                                                                                                                                                                           

76 Wolfgang Kuhlmann, Bemerkungen zum Problem der Letztbe-
gründung, in: Andreas Dorschel/Matthias Kettner/Wolfgang Kuhl-
mann/Marcel Niquet (Hrsg.), Transzendentalpragmatik, Frankfurt
a.M. 1993, S. 212-237 (212).

77 Siehe oben S. 11 mit Fn. 7 (S. 11).
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ist die Diskurstheorie in ihrer Form als Konsensustheorie der
Wahrheit grundsätzlich auch auf Erkenntnisse der Naturwissen-
schaften bezogen.  Die Aussagen zu realer und idealer Kommuni-
kationsgemeinschaft gelten hier ebenfalls.

Mit dieser allgemeinen Begriffsbestimmung läßt sich nun für
die einzelnen Gegenstände der Letztbegründung in der Transzen-
dentalpragmatik folgendes festhalten:

These 2: Letztbegründung bezüglich der Form der Erkenntnis
wird in der Transzendentalpragmatik beansprucht,
soweit geltend gemacht wird, daß jede Argumenta-
tion, um einen performativen Selbstwiderspruch zu
vermeiden, notwendig mit der gleichzeitigen Aner-
kennung der idealen und realen Kommunikationsge-
meinschaft einhergehen muß.

Dies ist gewissermaßen der archimedische Punkt der Transzenden-
talpragmatik.  Ihre Präsuppositionsanalyse macht geltend, daß die
Sprache, soweit sie Argumentation transportiert, als illokutionärer
Akt auch einen qualifizierten Handlungsbezug enthält: wer argu-
mentiert, der erkennt dabei implizit an, daß er gemeinsam mit dem
Gegenüber der Argumentation zu einer Gemeinschaft gehört, in
der über die Richtigkeit des Gesagten sinnvoll kommuniziert wer-
den kann.  Das schließt zwar nicht aus, auch zu schweigen und da-
durch solche Anerkennung zu vermeiden78.  Doch derartiges be-
harrliches und lebenslanges Schweigen entspricht nicht der allge-
meinen Lebensform des Menschen79, so daß es für die Frage der
Letztbegründung praktisch nicht relevant wird.  Apel selbst hält es
sogar für psychologisch unmöglich, will man nicht in der Bereich

                                                                                                                                                                                                                                                                           

78 Aschenberg, Sprachanalyse (Fn. 68), S. 384.
79 Vgl. Robert Alexy, Theorie der juristischen Argumentation. Die

Theorie des rationalen Diskurses als Theorie der juristischen Be-
gründung, Frankfurt a.M. 1978, S. 74; ders., Diskurstheorie (Fn.
4), S. 139.



38

der Psychopathologie abgleiten80.  Im Ergebnis wird die Anerken-
nung der Kommunikationsgemeinschaft folglich von Apel und an-
deren Transzendentalpragmatikern als eine notwendige Bedingung
der Möglichkeit von Argumentation ausgezeichnet.  Und damit ist
der Erkenntnisgewinn durch Argumentation jedenfalls der Form
nach letztbegründet: nur wer die Mitgliedschaft in einer Kommu-
nikationsgemeinschaft anerkennt, kann überhaupt begründen.

These 3: Letztbegründung bezüglich eines formalen Gegen-
standes wird in der Transzendentalpragmatik bean-
sprucht, soweit die Maxime geltend gemacht wird,
daß man nur das tun darf, was angesichts seiner Fol-
gen und Nebenwirkungen für die Befriedigung der
Interessen jedes einzelnen Betroffenen in einem Dis-
kurs mit diesen verteidigt werden könnte (Hand-
lungsprinzip).

Das Handlungsprinzip enthält im Gegensatz zur Kommunikations-
gemeinschaft bereits Substanz.  Wer bloß die Mitgliedschaft in ein
Gemeinschaft der Kommunikanden anerkennt, hat damit noch
nichts über die Inhalte der Kommunikation akzeptiert.  Das Hand-
lungsprinzip geht darüber hinaus, indem es bestimmte Handlungs-
weisen ausschließt.  So wäre es beispielsweise mit dem Prinzip
nicht mehr vereinbar, Verletzungshandlungen vorzunehmen, die
unter keinem denkbaren Gesichtspunkt vor und mit den Verletzten
gerechtfertigt werden könnten: willkürliche Tötungen, Diebstähle,
Ehrverletzungen etc.  Das Handlungsprinzip ist moralisch nicht
mehr neutral, sondern inhaltlich gegenständlich.  Andererseits
bleibt es in seiner Formulierung formal, getreu dem Grundsatz der
Transzendentalpragmatik, daß sich die Letztbegründung niemals

                                                                                                                                                                                                                                                                           

80 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn. 23), S. 348,
414 mit Fn. 87.  Vgl. oben Fn. 65.
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unmittelbar auf materiale, geschichtlich situationsbezogenen Nor-
men richtet81.

These 4: Letztbegründung bezüglich eines konkreten Gegen-
standes wird in der Transzendentalpragmatik bean-
sprucht, soweit geltend gemacht wird, daß jedes
Handeln den Erhalt der realen Kommunikationsge-
meinschaft sicherzustellen und langfristig die ideale
Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen hat
(Ergänzungsprinzip).

Auch das Ergänzungsprinzip enthält Substanz.  Es verbietet, die
reale Kommunikationsgemeinschaft zu zerstören oder die Ver-
wirklichung idealer Kommunikationsvoraussetzungen gegenüber
dem Erreichten wieder zu vermindern.  Es bleibt zwar formal inso-
weit, als im Einzelfall noch durch Subsumtion unter das Prinzip
bestimmt werden muß, welche weiteren Schritte zur Verwirkli-
chung idealer Kommunikationsvoraussetzungen angesichts der
realen Umstände von den Akteuren gefordert sind.  Gleichwohl
adressiert die Letztbegründung hier bereits einen konkreteren Ge-
genstand als noch beim Handlungsprinzip.

These 5: Letztbegründung bezieht sich in der Transzendental-
pragmatik nicht unmittelbar auf materiale Normen.

Diese Letztbegründungsgrenze82 läßt sich am besten mit einem
Beispiel illustrieren:  Das als Verfassungsrechtsnorm etablierte
Grundrecht auf Asyl verlangt, daß der Staat politisch Verfolgten
Zuflucht gewährt.  Es handelt sich um eine Norm, die material ist,
weil sie einen bestimmten Inhalt gebietet.  Gleichzeitig ist die
Norm geschichtlich und situationsbedingt, denn sie hat nicht zu al-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

81 Siehe oben S. 35 mit Fn. 75 sowie die nächste These unten auf S.
39.

82 Zu ihr oben S. 35 mit Fn. 75 sowie oben Fn. 35.
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len Zeiten als Rechtsnorm gegolten und muß auch nicht zu allen
Zeiten und an allen Orten als Norm in Kraft gesetzt werden.  Ein
gerecht organisiertes Gemeinwesen ist unter Umständen auch ohne
ein Asylgrundrecht zu realisieren.  Eine Norm wie das Asylgrund-
recht ist erst dann geboten, wenn sie in realen Diskursen des
Rechts begründet wurde.  Eine Letztbegründung ist mit solcher
realen Genese aber nicht verbunden.  Statt dessen handelt es sich
um eine geschichtlich und situativ kontingente Norm.  Entspre-
chendes gilt für eine Vielzahl anderer konkreter Normen des
Rechts, sowie für zahlreiche Normen des nicht rechtlich geregelten
sozialen Zusammenlebens.  Weder muß der Schutz von Mietern zu
allen Zeiten und in allen Staaten gleich ausgestaltet sein, noch ist
es in jeder Kultur gleichermaßen geboten, zum Geburtstag ein Ge-
schenk zu überreichen.

5. Zwischenergebnis

Die Letztbegründung der Transzendentalpragmatik bezieht sich
auf praktische Erkenntnis ihrer Form nach, sowie auf einzelne
oberste Normen.  Unter diesen ist das Handlungsprinzip als forma-
ler Gegenstand und das Ergänzungsprinzip als demgegenüber kon-
kreterer Gegenstand auszumachen.  Die Letztbegründung bezieht
sich hingegen nicht unmittelbar auf materiale, situationsabhängige
Normen.
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III. Verbindungslinien zwischen Apel und Kant

Bei den Verbindungslinien, die in der Vergangenheit bezüglich des
Letztbegründungsanspruchs zwischen der Transzendentalpragma-
tik Apels auf der einen Seite und der Epistemologie Kants auf der
anderen Seite gezogen wurden, sind zunächst die Referenzen der
Transzendentalpragmatiker selbst vorzustellen (1.), um danach zu
prüfen, inwieweit die Sekundärliteratur zur Transzendentalprag-
matik ergänzende Bezüge zur kantischen Erkenntnistheorie aufge-
deckt hat (2.).

1. Bezugnahmen der Vertreter der Transzendentalpragma-
tik auf die Epistemologie Kants

Die expliziten Bezugnahmen der Transzendentalpragmatiker auf
Kants Epistemologie sind eher spärlich gesät.  Inhaltlich sind sie,
gerade in bezug auf die von Kant vertretenen praktisch-philosophi-
schen Konsequenzen, keinesfalls immer positiv konnotiert.  Insge-
samt bestimmen eher die Abgrenzungen als die rezipierenden Be-
zugnahmen das Bild.  So beschreibt Kuhlmann in einem Buch,
dessen Titel ('Kant und die Transzendentalpragmatik') eigentlich
genau zu der hier untersuchten Frage Antworten verspricht, den
epistemologischen Unterschied zwischen klassischer Transzenden-
talphilosophie und gegenwärtiger Transzendentalpragmatik fol-
gendermaßen:

»Der entscheidende Zug [der Verschärfung der kantischen
Beweisidee] ist der, daß x nicht mehr als notwendige Bedin-
gung von Erfahrung oder Anschauung, auf die wir ungern
verzichten würden, gerechtfertigt wird, sondern als notwendi-
ge Bedingung von sinnvoller Argumentation, als notwendige
Bedingung von Geltungskonstitution überhaupt – wie man
auch sagen könnte.  Dieser Zug bringt tatsächlich die ge-
wünschte Verschärfung, weil erstens die in die kantische
Konstruktion von Anfang an eingebaute Möglichkeit der di-
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stanzierenden Relativierung der Begründungsresultate durch
den Erkenntniskritiker selbst bzw. seinen skeptischen Oppo-
nenten entfällt ... Zur Verschärfung kommt es zweitens des-
wegen, weil die Situation der Argumentation gerade die Si-
tuation ist, auf die man – vielleicht als einzige – die Geltung
von Antworten nicht sinnvoll relativieren kann.«83

Und weiter:

»Mit dieser ersten Veränderung: Y wird aufgefaßt nicht mehr
als Erfahrung oder Anschauung, sondern als Argumentation
oder Argumentationssystem, wird das transzendentale Argu-
ment in ein reflexives (Letztbegründungs-) Argument verwan-
delt bzw. um ein reflexives Argument erweitert, um das Ar-
gument von der Unhintergehbarkeit der Argumentationssitua-
tion ... .«84

An dieser Unterscheidung Kuhlmanns, die genaue Zitate des kanti-
schen Werkes vermissen läßt, ist zunächst wenig problematisch,
daß sie Kants Fokussierung auf den einzelnen denkenden Men-
schen als Vernunftsubjekt einerseits und Apels Fokussierung auf
die Vielzahl kommunizierender Menschen als Anknüpfungspunkt
für Begründungen andererseits gegenüberstellt; diese Differenz
zwischen solipsistischer und kommunikativer Reflexion in den
Transzendentalphilosophien ist – ähnlich wie die übrigen »post-
kantischen Gesichtspunkte« gegenwärtiger Philosophie (Fallibilis-
mus, Geschichtlichkeit und Sprachlichkeit der Vernunft)85 – offen-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

83 Kuhlmann, Kant (Fn. 9), S. 51 f.  Das im Titel weit gesteckte Un-
tersuchungsprogramm jener Schrift ist wahrscheinlich deshalb
nicht erschöpfend abgearbeitet, weil es sich um eine Neuzusam-
menstellung und Überarbeitung einzelner Aufsätze handelt.

84 Kuhlmann, Kant (Fn. 9), S. 53.
85 Dazu Kuhlmann, Kant (Fn. 9), S. 61.
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sichtlich und unumstritten86.  Apel selbst hat das in seiner Begriffs-
bestimmung trefflich ausgedrückt:

»Unter 'methodischem Individualismus' bzw. 'methodischem
Solipsismus' verstehe ich die m.E. bis heute kaum überwun-
dene Unterstellung, daß, wenn der Mensch auch, empirisch
gesehen, ein Gesellschaftswesen ist, die Möglichkeit und
Gültigkeit der Urteils- und Willensbildung doch prinzipiell
ohne die transzendental-logische Voraussetzung einer Kom-
munikationsgemeinschaft, also gewissermaßen als konstituti-
ve Leistung des Einzelbewußtseins, verstanden werden
kann.«87

Ob man Kant überhaupt den Vorwurf machen kann, sich in dieser
Weise solipsistisch zu beschränken, ist bereits umstritten88.  Pro-
blematisch ist aber vor allem die Aussage, daß die kantische Refle-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

86 Noch deutlicher Kuhlmann, Kant (Fn. 9), S. 52: »Das Subjekt, um
dessen Vernunftleistungen es in der Transzendentalphilosophie
geht, kann, so behauptet die Transzendentalpragmatik, sinnvoll
nur noch als Gemeinschaft von Argumentierenden und Kommuni-
zierenden rekonstruiert werden.«; sowie ebd., S. 183: »Der Gedan-
ke, daß der entscheidende Mangel der klassischen Subjektphiloso-
phie im methodischen Solipsismus liegt«.  Zum Solipsismus bei
Kant auch Theodor W. Adorno, Kants »Kritik der reinen Ver-
nunft« (1959), Frankfurt a.M. 1995, S. 56: »[D]as spezifisch Neue
ist, daß hier Objektivität selber, daß heißt die Gültigkeit der Er-
kenntnis, durch Subjektivität hindurch – das heißt also durch die
Reflexion auf den Mechanismus der Erkenntnis, auf seine Mög-
lichkeiten und Grenzen – eigentlich hergestellt werden soll; daß
das Subjekt selber eigentlich der Bürge – wenn nicht der Schöpfer,
jedenfalls der Garant – von Objektivität sein soll. Das ist eigent-
lich ... die entscheidende These der 'Kritik der reinen Vernunft'
...«.

87 Apel, Apriori der Kommunikationsgemeinschaft (Fn 23), S. 375.
88 Dagegen Pieper, Ethik (Fn. 19), S. 325 ff.
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xion »von Anfang an« relativiert sei89.  Immerhin sind Anschau-
ung und Erfahrung des Einzelnen noch grundlegender Vermögen
als die Kommunikation in der Gemeinschaft, so daß nicht einzuse-
hen ist, warum eine klassische Philosophie, die in ihrer Vorausset-
zungsanalyse bei diesen Vermögen ansetzt, dem Vorwurf der Re-
lativierbarkeit eher ausgesetzt sein soll, als die moderne Transzen-
dentalpragmatik.  Viel naheliegender ist die Interpretation, es
handle sich auch bei Kant ganz unrelativiert um »Anschauungsfor-
men, die uns notwendig und konstitutiv gegeben sind, hinter die
wir gewissermaßen nicht zurückgreifen können«90.  Daß letztlich
auch die Transzendentalpragmatik auf Anschauung und Erfahrung
des Individuums nicht verzichten kann, zeigt in verräterischer
Weise die Unbestimmtheit in dem obigen Zitat (»verwandelt bzw.
... erweitert«).  Ob Kants Philosophie tatsächlich derartige Relati-
vierungen bereits einschließt, oder ob sie vielmehr selbst Letztbe-
gründungscharakter hat, wird im dritten Teil dieser Arbeit genauer
zu untersuchen sein91.  Wäre eine Letztbegründung wie bei Apel
bereits in der Philosophie Kants nachzuweisen, dann würde nicht
nur der Neuigkeitsgehalt der Transzendentalphilosophie deutlich
relativiert, sondern es wäre auch der Weg frei, um solipsistische
und kommunikative Reflexion in ihrer gegenseitigen Ergänzung,
ihrer Komplementarität, statt nur in ihrer Gegensätzlichkeit zu be-
leuchten92.

In anderem Zusammenhang gesteht auch Kuhlmann zu, daß die
epistemologischen Unterschiede zwischen klassischer Transzen-
dentalphilosphie und gegenwärtiger Transzendentalpragmatik eher
gradueller als kategorischer Natur sind:

»Das strikt reflexive Letztbegründungsargument ... ist das
transzendentalpragmatische Äquivalent für die kantische

                                                                                                                                                                                                                                                                           

89 Vgl. Kuhlmann, Kant (Fn. 9), S. 51 f.
90 Adorno, Kants »Kritik der reinen Vernunft« (Fn. 86), S. 36.
91 Dazu unten S. 54 ff.
92 Dazu unten S. 101 ff. (Möglichkeiten und Grenzen).
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transzendentale Deduktion. Das Argument kann, was seine
Form betrifft, sicherlich zwanglos als bloße Verschärfung des
kantischen Arguments, eine Verschärfung, die ohnehin in der
Linie der wohlverstandenen kantischen Intentionen liegt, be-
griffen werden«93.

Jedenfalls bei Kuhlmann ist die Einschätzung der Traditionslinien
also ambivalent: einerseits Distanz zu Kant, andererseits Anerken-
nung einer epistemologischen Verwandtheit.

Es gibt noch anders gelagerte Bezugnahmen der Transzenden-
talpragmatiker auf Kants Epistemologie.  So knüpft Apel in ähnli-
cher Weise wie Kuhlmann an den Unterschied zwischen solipsisti-
scher und kommunikativer Reflexion an, wenn er in einer seiner
wenigen ausführlicheren Stellungnahmen zur epistemologischen
Abgrenzung gegenüber Kant zu dem »höchsten Punkt« der trans-
zendentalphilosophischen Operationen schreibt:

»Schon für den theoretischen Diskurs ist der 'höchste Punkt'
einer transzendentalen Deduktion von Gültigkeitsbedingun-
gen offenbar nicht, wie für das einsame Denken, in der 'trans-
zendentalen Synthesis der Apperzeption' (Kant) vorgegeben,
sondern in der transzendentalen Synthesis der Interpretation
von sprachlichen Zeichen. Dieser höchste Punkt ist ... ebenso
nichthintergehbar wie der argumentative Diskurs selbst. ...
Damit wird es möglich, den noch für Kant in der praktischen
Philosophie erforderlichen Begründungsdiskurs auf metaphy-
sische Voraussetzungen (wie z.B. ein nur postulierbares
Reich der intelligiblen Vernunft- und Freiheitswesen qua
'Reich der Zwecke') bzw. auf ein evident gegebenes 'Faktum
der Vernunft' zu vermeiden bzw. diesen kantischen Unterstel-
lungen im Sinne der nicht ohne pragmatischen Selbstwider-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

93 Kuhlmann, Kant (Fn. 9), S. 49 ff. (60).
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spruch zu bestreitenden normativen Bedingungen der Mög-
lichkeit des argumentativen Diskurses zu dechiffrieren.«94

Und in der vielleicht grundlegendsten Publikation Apels zur Letzt-
begründung in der Transzendentalpragmatik heißt es über deren
Verhältnis zu Kants Epistemologie:

»Der Ansatz unterscheidet sich von der klassischen Transzen-
dentalphilosophie Kants allerdings insofern, als er den 'höch-
sten Punkt', mit Bezug auf den die transzendentale Reflexion
anzusetzen ist, nicht in der 'methodisch solopsistisch' ange-
setzten 'Einheit des Gegestandsbewußtseins und des Selbstbe-
wußtseins' erblickt, sondern in der 'intersubjektiven Einheit
der Interpretation' qua Sinnverständnis und qua Wahrheits-
konsens.«95

Dabei bleibt Apel aber in der Tradition Kants; so beschreibt er sich
als einen »Transzendentalphilosoph[en], der mit Kant an der a
priori allgemeinen Gültigkeit einer Version des Universalisie-
rungsprinzips festhält und dieses sogar für rational-letztbegründbar
hält«96.
Allerdings verlangt Apel in seiner Version der Transzendentalphi-
losophie wiederholt nach einer 'Dechiffrierung' des 'Faktums der
Vernunft' bei Kant:

»Welches sind nun die ethisch relevanten Bedingungen der
Möglichkeit des Denkens als des Argumentierens? Hier be-
ginnt m.E. die heute mögliche Dechiffrierung des von Kant
als Grundlage der Ethik unterstellten 'Faktums der Vernunft'.
Und diese Dechiffrierung zeigt, daß wir im ernsthaften Den-
ken bereits eine Diskurs- und Verantwortungsethik im Sinne

                                                                                                                                                                                                                                                                           

94 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 114 f.
95 Apel, Apriori (Fn. 23), S. 411.
96 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 406.
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der verallgemeinerten Gegenseitigkeit einer potentiell unbe-
grenzten Argumentationsgemeinschaft anerkannt haben.«97

»In diesem Sinne kann man vielleicht auch das von Kant so
genannte 'Faktum der Vernunft' auffassen: Es handelt sich
hier dann nicht um ein kontingentes Faktum, aus dem man ja
keine Norm herleiten könnte, sondern um das transzendental-
notwendige Faktum, daß der Argumentierende die Vernunft
immer schon als normative Bedingung der Gültigkeit seines
Denkens anerkannt hat.«98

»[Die] Rede Kants vom 'Faktum der Vernunft' [ist eine] Re-
de, die bei Kant selbst eher den – 'trotzigen' – Abbruch des
zuvor eingeleiteten Unternehmens der 'transzendentalen De-
duktion' der Freiheit und insofern der Gültigkeit des Sittenge-
setzes zum Ausdruck bringt.«99

Den Gedanken der 'regulativen Idee' in Kants Epistemologie100

greift Apel ebenfalls auf:

                                                                                                                                                                                                                                                                           

97 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 201.
98 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 253 f.
99 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 254; unter Bezugnahme auf Karl-Heinz

Ilting, Der naturalistische Fehlschluß bei Kant, in: Manfred Riedel
(Hrsg.), Rehabilitierung der praktischen Vernunft, Freiburg 1972,
Bd. 1, S. 113-132; Dieter Henrich, Der Begriff der sittlichen Ein-
sicht und Kants Lehre vom Faktum der Vernunft, in: ders. (Hrsg.),
Die Gegenwart der Griechen im neueren Denken. Festschrift für
Hans-Georg Gadamer zum 60. Geburtstag, Heidelberg 1960, S.
70-115; ders., Die Deduktion des Sittengesetzes, in: Alexander
Schwan (Hrsg.), Denken im Schatten des Nihilismus. Festschrift
für Wilhelm Weischedel zum 70. Geburtstag, Darmstadt 1975, S.
55-112.

100 Dazu unten S. 84 ff.
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»Zunächst möchte ich feststellen, daß alle von mir im vorigen
angedeuteten ethisch relevanten Prinzipien, die wir im ernst-
haften Argumentieren schon anerkannt haben, den Charakter
von regulativen Ideen im Sinne Kants haben. D.h.: wir wis-
sen zugleich mit ihrer Anerkennung, daß wir sie unter den
derzeitigen Bedingungen der conditio humana nur unter Be-
rücksichtigung vieler pragmatischer Einschränkungen reali-
sieren können.«101

Selbst für die Deduktion praktischer Pflichten gibt es eine Paralle-
le:

»Der anzustrebende reale praktische Diskurs oder – nur er-
satzweise – seine Simulation im Gedankenexperiment tritt so-
zusagen in der Diskursethik als Vermittlungsmoment der kon-
kreten Normenbegründung (2. Stufe der Normenbegründung)
an die Stelle der bei Kant noch vorgesehenen Deduktion kon-
kreter Pflichten aus dem kategorischen Imperativ«102.

Deutlich ist auch, daß Apel die von ihm vertretene Letztbegrün-
dung (zumindest im Bereich der praktischen Philosophie) nicht bei
Kant verortet:

»Streng genommen findet sich weder bei Kohlberg noch bei
Kant eine Letztbegründung der Gültigkeit oder Verbindlich-
keit der Gewissensautonomie bzw. des Universalisierungs-
prinzips der Maximenwahl, in dem beide Denker plausibler-
weise den höchsten Gesichtspunkt der Moralität sehen. ... Bei
Kant ist die Abweisung der Letztbegründungsfrage insofern
deutlich, als er in der Kritik der praktischen Vernunft ein-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

101 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 205.  Vgl. dazu auch ders., Zur Rekon-
struktion der praktischen Vernunft, in: ders. (Hrsg.), Zur Rekon-
struktion der praktischen Philosophie. Gedenkschrift für Karl-
Heinz Ilting, Stuttgart/Bad-Cannstatt 1990, S. 1 ff.
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sieht, daß er – auf der Grundlage seines Systems – die zuvor,
in der Grundlegung der Metaphysik der Sitten, noch in Aus-
sicht gestellte 'transzendentale Deduktion' der Gültigkeit des
'kategorischen Imperativs' nicht leisten kann. ... Kant begnügt
sich deshalb damit, auf das 'apodiktisch gewisse' und insofern
keiner Begründung bedürftige 'Faktum der Vernunft', d.h. des
'kategorischen Imperativs' zu verweisen.«103

Apel betont bei der Letztbegründung also nicht eine mögliche An-
knüpfung an Kant, sondern behauptet gerade insoweit eine »Trans-
formation der Kantschen Transzendentalphilosophie«104 zur refle-
xiven Letztbegründung.  Die Originalität seiner Philosophie sieht
er gerade in dieser Letztbegründung, die er in Kants Werk noch
nicht zu finden glaubt.

2. Inbezugsetzungen der Transzendentalpragmatik zur Epi-
stemologie Kants in der Sekundärliteratur

In der Sekundärliteratur wird der Letztbegründungsanspruch der
Transzendentalpragmatik ebenfalls eher in einem Gegensatz zur
kantischen Epistemologie gesehen.  So schließt sich Rohrhirsch in
seiner Monographie zur Letztbegründung insoweit ausdrücklich
der oben referierten Selbsteinschätzung Apels an, daß »die metho-
disch solipsistisch angesetzte Reflexion [bei Kant] in der 'Einheit
des Gegenstandsbewußtseins und des Selbstbewußtseins' ihren
höchsten Punkt erblickt«, während Apel diesen »in der intersubjek-
tiven Einheit der Interpretation qua Sinnverständnis und qua
Wahrheitskonsens« sehe105.  Die »kantischen Wurzeln« der Dis-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

102 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 451.
103 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 442 f.; es folgt als Beleg: »I. Kant: Kri-

tik der reinen Vernunft, Akad.-Textausgabe, Berlin 1968, 4 (An-
m.), 29 (Anm.), 31 und vor allem 46 f.«.

104 Apel, Diskurs (Fn. 12), S. 415.
105 Ferdinand Rohrhirsch, Letztbegründung und Transzendentalprag-



50

kurstheorien im allgemeinen und der Transzendentalpragmatik im
besonderen werden von Cortina erschöpfend in »Formalismus,
Kognitivismus, Deontologismus und Universalismus« gesehen106.
Dabei habe das »Übergehen vom Formalismus in den Prozedura-
lismus« das einen der Unterschiede zwischen kantischer Philoso-
phie und gegenwärtiger Diskursethik ausmache, »entscheidende
Folgen für das autonome Subjekt«107; seine subjektorientierte Di-
mension löse sich sozusagen auf.  Auch zwischen der Philosophie
Kants und sprachanalytischer Philosophie im allgemeinen – der
die Diskurstheorie im besonderen wegen ihrer Sprechaktanalyse
zuzurechnen ist – wird etwa von Bubner auf die transzendentale
Argumentationsweise beschränkt108.

Einen grundlegenden Unterschied zwischen transzendental-
pragmatischer Letztbegründung und kantischer Epistemologie hat
vor allem Hösle in seiner Analyse der Letztbegründung geltend ge-
macht:

»Auffällig ist zunächst, daß der Beweis für die Notwendig-
keit von Letztbegründung ein negativer Beweis ist. Auch
wenn ein Denker vom Range Kants negative Beweise in der
Philosophie, anders als in der Mathematik, für unzulässig hält
(KdrV B 817 ff./A 789 ff.), ist es leicht zu begreifen, daß
Letztbegründung (die bei Kant nicht zufällig keine Rolle

                                                                                                                                                                                                                                                                           

matik. Eine Kritik an der Kommunikationsgemeinschaft als norm-
begründender Instanz bei Karl-Otto Apel, Bonn 1993, S. 115.

106 So etwa Adela Cortina, Ethik ohne Moral? Grenzen einer postkan-
tischen Prinzipienethik, in: Karl-Otto Apel/Matthias Kettner
(Hrsg.), Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und
Wissenschaft, 2. Aufl., Frankfurt a.M. 1993, S. 278-295 (278).

107 Cortina, Ethik (Fn. 106), S. 285.
108 Vgl. Rüdiger Bubner, Selbstbezüglichkeit als Struktur transzen-

dentaler Argumente, in: Eva Schaper/Wilhelm Vossenkuhl
(Hrsg.), Bedingungen der Möglichkeit. 'Transcendental Argu-
ments' und transzendentales Denken, Stuttgart 1984, S. 63-79 (68).
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VI. Möglichkeiten und Grenzen transzendentalpragmatischer
Rezeption

In den bisher erarbeiteten Thesen zeichnet sich bereits ab, daß die
Antwort auf die Leitfrage dieser Untersuchung in zwei Richtungen
gehen wird.  Erstens gibt es tatsächlich Elemente in der kantischen
Epistemologie, die große Ähnlichkeit zur Letztbegründung in der
Transzendentalpragmatik aufweisen, von den Proponenten der Ge-
genwartsphilosophie aber insoweit nicht rezipiert wurden (1.).
Zweitens ist der Annahme von »Letztbegründung bei Kant«
zwangsläufig eine enge Grenze gezogen, weil Kant in seiner kriti-
schen Philosophie gerade auch aufgezeigt hat, wo die Vernunfter-
kenntnis nicht mehr möglich ist (2.).

1. Hat die Transzendentalpragmatik ihre kantischen
Wurzeln verkannt?

Die Kant-Rezeption in der Transzendentalpragmatik hat sich in er-
ster Linie als eine kritische Abgrenzung gegenüber Kant erwie-
sen265.  Lediglich der transzendentalphilosophische Begründungs-
ansatz wird als 'kantisch' akzeptiert und übernommen (der Prosyl-
logismus findet insoweit seine moderne Parallele in der Präsuppo-
sitionsanalyse); im übrigen bestimmt die Kritik an Kants Episte-
mologie das Bild.

Das ist deshalb wenig überzeugend, weil der Letztbegrün-
dungsanspruch der Transzendentalpragmatik in bezug auf einige
seiner Gegenstände durchaus mit kantischen Aussagen vergleich-
bar ist.  So hätte es nahe gelegen, der 'Einheit des Denkens' bei
Kant die 'Einheit der Kommunikation' bei Apel gegenüberzustel-
len.  Der vierte Abschnitt des Antinomienkapitels gibt dafür gera-
dezu eine Vorlage.  Bedenkt man, daß sich der Letztbegründungs-
anspruch der Transzendentalpragmatik in erster Linie auf die Form

                                                                                                                                                                                                                                                                           

265 Siehe oben S. 80 ff. (Letztbegründungsparallelen ohne Rezeption).
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der Erkenntnis (Kommunikationsgemeinschaft) bezieht und von
diesem Ausgangspunkt aus dann mit Hilfe transzendentaler Argu-
mente auf konkretere Gegenstände (Handlungsprinzip, Ergän-
zungsprinzip) fortwirkt, so wäre eine Parallele zur klassischen
Transzendentalphilosophie darin zu verorten, daß auch Kants Epi-
stemologie die Form der Erkenntnis behandelt und diese als nicht-
kontingente Eigenschaft aller Menschen zu jeder Zeit ansieht – in
diesem Sinne also »Letztbegründung« beansprucht.  Eine weitere
Parallele zwischen klassischer und moderner Philosophie gibt es
dort, wo Letztbegründung explizit ausgeschlossen wird: bei Kant
bezüglich einzelner Gegenstände der Erfahrung; bei Apel bezüg-
lich einzelner Norminhalte.

Über diese bereits erörterten Punkte hinaus könnte man auch
noch überlegen, ob nicht Kants Epistemologie, soweit sie bezüg-
lich der Form der Erkenntnis Letztbegründung beansprucht, darin
sogar über den Letztbegründungsanspruch der Transzendental-
pragmatik hinausgeht.  Zu einer solchen, vielleicht etwas überra-
schenden Perspektivänderung kommt es, wenn man sich vor Au-
gen führt, daß gerade der Wechsel von solipsistischer zu kommu-
nikativer Reflexion, der von Apel und Kuhlmann als besonderer
Gegensatz zu Kant herausgestellt wird, auch eine Relativierung
des transzendentalen Arguments mit sich bringt.  Dieses Argument
enthält nämlich letztlich einen elenktischen Beweis im Sinne der
aristotelischen Metaphysik: es setzt einen skeptischen Opponenten
voraus, der den verteidigten Satz angreift und dessen Angriff man
mit dem Vorwurf der Selbstwidersprüchlichkeit zurückweist266.
Die Transzendentalpragmatik basiert gerade darauf, daß jedes Be-
streiten ihrer Grundannahmen den Bestreitenden in einen perfor-
mativen Selbstwiderspruch verwickeln muß.  Aber was ist, wenn
niemand bestreitet?  Welchen Beweisstatus hat die Diskurstheorie,
wenn alle Skeptiker einfach schweigen?  Konsequenterweise wird
man annehmen müssen, daß der elenktische Beweis als negative,

                                                                                                                                                                                                                                                                           

266 Ausführlich dazu Aschenberg, Sprachanalyse (Fn. 68), S. 382 ff.
(383) m.w.N.
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nicht positive Beweisart, dann keine definitive Aussage enthält.
Bezogen auf die Anerkennungsdimension der Diskurstheorie be-
deutet das: derjenige, der beharrlich schweigt, erkennt auch die
Diskursregeln nicht an.  Der Letztbegründungsanspruch der Trans-
zendentalpragmatik stößt hier auf ein Problem, das von Apel durch
Hinweis auf die psychopathologischen Folgen der Kommunika-
tionsverweigerung nur unzureichend behandelt wird.  Letztlich
wird man sagen müssen, die »Letztbegründung« im Sinne der
Transzendentalpragmatik kann von vornherein nicht so gemeint
sein, daß sie auch gegenüber dem schweigenden Eremiten gilt.

Und hier zeigt der »solipsistische« Ansatz der Erkenntnistheo-
rie Kants weniger Schächen.  Er rekurriert allein auf das Vernunft-
vermögen des einzelnen, braucht also keine Kommunikation, um
die These zu begründen, daß eine 'Einheit des Denkens' für jede
Erkenntnis eine notwendige, aber durch Erfahrung nicht gegebene
Voraussetzung ist.  Indem Kant seine Erkenntnistheorie anthropo-
logisch auf das Vermögen des einzelnen Menschen gründet, ohne
eine bestimmte Kommunikationssituation mit anderen vorauszu-
setzen, ist er auch nicht dem Vorwurf ausgesetzt, die Verhaltens-
variante der Nicht-Kommunikation übersehen zu haben.

Zusammenfassend wird man sagen können, daß die Transzen-
dentalpragmatik zwar nicht in jeder Hinsicht, aber doch in bezug
auf den Letztbegründungsanspruch ihre kantischen Wurzeln ver-
kannt hat.  Die Letztbegründung fußt eng auf dem transzendenta-
len Argument, gleich ob es jetzt in solipsistischem oder kommuni-
kativem Rückgang auf die Bedingungen der Möglichkeit angewen-
det wird.  Der Übergang von der solipsistischen Reflexion Kants
zur kommunikativen Reflexion Apels hat dabei – wenn überhaupt
ein signifikanter Unterschied angenommen werden kann – eher ei-
ne Minderung als eine Stärkung des Letztbegründungsanspruchs
zur Folge.  Bezüglich der Form der Erkenntnis beanspruchen klas-
sische Transzendentalphilosophie und moderne Transzendental-
pragmatik gleichermaßen eine Gültigkeit ihrer Aussagen für alle
Menschen zu allen Zeiten; sie streben in diesem Sinne beide nach
Letztbegründung.
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2. Wo liegen die Grenzen einer Bezugnahme auf kantische
Epistemologie?

Wenn in dieser Arbeit eine Letztbegründung der Form der Er-
kenntnis auch bei Kant aufgespürt wurde, dann bedeutet das nicht,
daß die Transzendentalpragmatik ihren Letztbegründungsanspruch
insgesamt in der kantischen Tradition sehen könnte oder müßte.
Das gilt insbesondere für das Verfahren der Begründung, das die
moderne Philosophie im Diskurs ansiedelt, während Kant insoweit
– selbst in der ästhetischen Reflexion – bei einem individuellen Er-
kennen geblieben ist.  Hier wirkt sich der Übergang von solipsisti-
schem zu kommunikativem Erkenntnisverfahren deutlich auch auf
den Gegenstand der Letztbegründung aus:  Diskursregeln sind in
der Transzendentalpragmatik mit in den Letztbegründungsan-
spruch einbezogen; der kantischen Philosophie sind sie hingegen
fremd.  Schon dieses Beispiel zeigt die Grenzen einer Bezugnahme
auf kantische Epistemologie.

Schwieriger ist die Frage zu beantworten, ob jenseits der Form
der Erkenntnis auch die übrigen Gegenstände der transzendental-
pragmatischen Letztbegründung eine Parallele bei Kant finden.
Bezüglich des weiteren formalen Gegenstandes, daß man nur das
tun darf, was angesichts seiner Folgen und Nebenwirkungen für
die Befriedigung der Interessen jedes einzelnen Betroffenen in ei-
nem Diskurs mit diesen verteidigt werden könnte (Handlungsprin-
zip), besteht eine auffällige Nähe zum kategorischen Imperativ.
Dieser ist als Teil der praktischen Philosophie hier nicht untersucht
worden.  Trotzdem läßt auch eine oberflächliche Betrachtung
schon Parallelen erkennen: in apelscher wie kantischer Philosophie
ist dieses oberste Prinzip richtigen Handelns durch transzendentale
Argumente auf die allgemeine Epistemologie gestützt.  Daraus
muß in beiden Fällen gleichermaßen eine Ausdehnung der Letzt-
begründung auf die oberste Handlungsnorm folgen.  Was in der
Transzendentalpragmatik ausdrücklich als 'Letztbegründung' be-
zeichnet wird, macht bei Kant das 'Universalistische' seiner Philo-
sophie aus.
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Grenzen findet die Bezugnahme von Apel auf Kant aber späte-
stens bei den besonderen Ableitungen in 'Teil B' der Begründung.
Wenn das Ergänzungsprinzip hier letztlich zu einer Rechtfertigung
von »Strategiekonterstrategien bzw. Anti-Gewalt-Gewaltaus-
übung«267 führt, ist ein Konkretionsniveau erreicht, das sich bei
Kant noch nicht findet.  Insoweit kann man festhalten, daß die Er-
weiterungen der apelschen Theorie zu einer Verantwortungsethik
tatsächlich die Originalität beanspruchen können, die die Propo-
nenten der Transzendentalpragmatik fälschlicherweise insgesamt
für ihre Letztbegründungskonzeption erheben.

3. Zur Aktualität der Epistemologie Kants

Zum Schluß soll noch die Frage nach der bleibenden Aktualität der
kantischen Epistemologie gestellt werden.  Immerhin ist die
Hauptthese dieser Arbeit, daß Kants Epistemologie für die gegen-
wärtige Transzendentalpragmatik und insbesondere für den in ihr
erhobenen Letztbegründungsanspruch einen bleibenden Wert ha-
ben könnte, der aber von den Protagonisten bisher weitgehend ig-
noriert und damit verkannt wurde.

Gegen die Aktualität kantischer Erkenntnistheorie würde es
sprechen, wenn die Wissenschaftstheorie in grundlegenden Fragen
über sie hinausgelangt wäre, ohne daß diese Fortentwicklungen ih-
rerseits wieder in Zweifel gezogen würden.  Daß dem keinesfalls
so ist, kann an einem einfachen Beispiel zum Verhältnis von Logik
(im heutigen Sinne268) und Mathematik gezeigt werden.  Bei Kant

                                                                                                                                                                                                                                                                           

267 Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik (Fn.
34), S. 57.

268 Der enge Logikbegriff, der heute verwendet wird, entspricht dem-
jenigen der 'allgemeinen, reinen Logik' in der 'Kritik der reinen
Vernunft'; vgl. dazu Kant, KrV (Fn. 9), A 53/B 77: »Eine allge-
meine, aber reine Logik hat es also mit lauter Prinzipien a priori zu
tun, und ist ein Kanon des Verstandes und der Vernunft, ...«.
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sind beides Disziplinen mit Sätzen a priori, woraus die Kritiker269

folgerten: »Im Sinne Kants wäre dann allerdings Mathematik
nichts anderes als ein Sonderfall der Logik, wodurch aber ihre spe-
zifischen Gegenstände: Zahlen und geometrische Gebilde, nicht
mehr erklärt werden könnten.«270  Mathematiker haben diese Son-
derfallbeziehung in Zweifel gezogen, was als kritischer Beitrag zur
Kant-Rezeption gewürdigt wurde271.  Einzelne haben – wenig
überzeugend – versucht, entgegen der Einheit der Disziplinen den
Unterschied zwischen Logik und Mathematik in der kantischen
Epistemologie zu betonen272.  Nun ist diese Entgegensetzung von
Logik und Zahlen, die den Ausgangspunkt der Kant-Kritik bil-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

269 Kant-Kritik hat eine lange Tradition; einer der ersten, der die 'Kri-
tik der reinen Vernunft' metakritisch untersucht hat, war Johann
Gottlieb Herder, Eine Metakritik zur Kritik der reinen Vernunft
(Leipzig 1799), Neudruck Berlin 1955, S. 26 ff.; auch Arthur
Schopenhauer, Kritik der Kantischen Philosophie (Transzendenta-
le Ästhetik), in: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819), Neu-
druck: Joachim Kopper/Rudolf Malter (Hrsg.), Materialien zu
Kants 'Kritik der reinen Vernunft', Frankfurt a.M. 1975, S. 114-
134 (115 ff.) kritisiert sehr früh die Widersprüchlichkeit zwischen
Kants idealistischem Grundansatz und der Rede vom 'Ding an
sich'.

270 Baumgartner, Kritik (Fn. 127), S. 143.
271 Baumgartner, Kritik (Fn. 127), S. 143.
272 Etwa Peter Krausser, Kants Theorie der Erfahrung und Erfah-

rungswissenschaft. Eine rationale Rekonstruktion, Frankfurt a.M.
1981, S. 132 ff.  Die bei Krausser zitierten Stellen der 'Kritik der
reinen Vernunft' (A 717/B 745, A 734/B 762, B 110, A 160/B 199,
A 161 f./B 201 f. m. Fn.) geben dies nicht her.  Im Gegenteil: Kant
betont dort jeweils den Unterschied zwischen Mathematik und Er-
fahrungswissenschaften; vgl. auch B 15: »Zuvörderst muß be-
merkt werden: daß eigentlich mathematische Sätze jederzeit Urtei-
le a priori und nicht empirisch sein, weil sie Notwendigkeit bei
sich führen, welche aus Erfahrung nicht abgenommen werden
kann.«
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det273, aber keinesfalls auf der Höhe der wissenschaftlichen Er-
kenntnis.  Die moderne Logik hat nämlich als Relationenlogik
über die (klassisch-aristotelische) Prädikatenlogik hinausgefunden.
Sie rekonstruiert nunmehr die gesamte Mathematik einschließlich
der Zahlen und arithmetischen Sätze als ein analytisches Axiomen-
system, das durchaus zur kantischen Epistemologie paßt:

»Schon Frege kam zu dem Ergebnis, daß die Mathematik als
Zweig der Logik aufzufassen ist. ... Es zeigt sich nämlich,
daß jeder mathematische Begriff aus den Grundbegriffen der
Logik abgeleitet werden kann, [... so daß z.B.] bei dieser De-
finition von 'zwei' nur die genannten logischen Begriffe ver-
wendet worden sind; [...] In ähnlicher Weise können alle na-
türlichen Zahlen abgeleitet werden; ferner auch die positiven
und die negativen Zahlen, die Brüche, die reellen Zahlen, die
komplexen Zahlen; schließlich auch die Begriffe der Analy-
sis: Limes, Konvergenz, Differentialquotient, Integral, Stetig-
keit u.s.w. [...] Das ist sowohl für die Erkenntnistheorie der
Mathematik, als auch für die Klärung viel umstrittener philo-
sophischer Fragen von größter Bedeutung geworden. [...] Da
alle Sätze der Logik tautologisch und gehaltleer sind, kann
aus ihr nichts darüber erschlossen werden, wie die Wirklich-
keit sein muß oder wie sie nicht sein kann. Jeder logisieren-
den Metaphysik, wie sie im größten Maßstabe von Hegel auf-
gestellt worden ist, ist damit die Berechtigung genommen.
Auch die Mathematik ist, als Zweig der Logik, tautologisch.
In Kantischer Ausdrucksweise: die Sätze der Mathematik
sind analytisch, es sind keine synthetischen Sätze a priori.«274

                                                                                                                                                                                                                                                                           

273 Sie findet sich ansatzweise auch bei Kant selbst, weil er (ungenau-
erweise) aus dem Zahlencharakter folgert, die Mathematik bestehe
im wesentlichen aus synthetischen Sätzen a priori (Kant, KrV (Fn.
9), B 15 ff.) und es gebe nur »wenige Grundsätze, [die] wirklich
analytisch« seien (ebd., B 16).

274 Rudolf Carnap, Die alte und die neue Logik (1930), zitiert nach
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Tatsächlich hatte Kant noch angenommen, die Mathematik bestün-
de insgesamt aus synthetischen Sätzen275.  Daß er – angesichts der
schwierigen Entscheidbarkeit der Klassifizierung von Sätzen als
analytisch oder synthetisch276 – Entsprechendes auch für alle Ur-
teile der Logik hätte behaupten können, ist von Tuschling belegt
worden277.  Mit dem Satz von der synthetischen Natur der Mathe-
matik widersprach Kant sowohl der Einschätzung, die Leibniz vor
ihm getroffen hatte, als auch derjenigen, die die Wissenschaft nach
ihm fand und die sie in dem auf Henri Poincaré zurückgehenden
Satz von der Tautologie der gesamten Mathematik ausdrückte278.
Damit scheint Kant widerlegt zu sein.  Doch eine genauere Be-
trachtung wirft ein interessantes Licht auf diese Kant-Rezeption:
zwar ist die Anwendung der Epistemologie auf den Gegenstand der
Zahlen und arithmetischen Operationen eine ganz andere gewor-
den; ihr Ergebnis sieht heute also anders aus als noch bei Kant.
Doch findet sowohl die Denk- als auch die Sprechweise, in der wir
die Natur der logischen und mathematischen Sätze erfassen und
beschreiben, ihre Grundlage nach wie vor bei Kant.  Die Dichoto-
mien analytisch/synthetisch, a priori/a posteriori sind Allgemein-

                                                                                                                                                                                                                                                                           

der neu abgedruckten Übersetzung bei Gunnar Skirbekk (Hrsg.),
Wahrheitstheorien. Eine Auswahl aus den Diskussionen über
Wahrheit im 20. Jahrhundert, Frankfurt a.M. 1977, S. 73-88 (82
ff.).

275 Kant, KrV (Fn. 9), B 14.
276 Zu den Schwierigkeiten vgl. Arno Ros, Kants Begriff der syntheti-

schen Urteile a priori, in: Kant-Studien 82 (1991), S. 146-172 (158
ff.).  Daß es überhaupt synthetische Sätze geben muß, folgt schon
daraus, daß Schlüsse auf Zukünftiges sonst nicht möglich wären,
weil diese weder analytisch noch rein empirisch sein können: Ger-
hardt/Kaulbach, Kant (Fn. 158), S. 25.

277 Siehe Burkhard Tuschling, Sind die Urteile der Logik vielleicht
»insgesamt synthetisch?«, in: Kant-Studien 72 (1981), S. 304-335
(304 ff., 322 ff.) m.w.N.

278 Zu dieser Einschätzung und den Entwicklungslinien Adorno,
Kants »Kritik der reinen Vernunft« (Fn. 86), S. 25.
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gut geworden.  Was hier in der Einschätzung der Mathematik of-
fenkundig wird, die »Widerlegung« Kants in der neueren Wissen-
schaft bei gleichzeitigem Festhalten an seinen epistemologischen
Unterscheidungen, ließe sich auch für Beispiele aus der prakti-
schen Philosophie zeigen.  Trotz aller Kritik läßt sich deshalb posi-
tiv folgende letzte These an das Ende der Arbeit stellen:

These 15: Die Erkenntnistheorie, die Kant vor mehr als zwei-
hundert Jahren vorgestellt hat, ist in ihren Grundzü-
gen auch dem feiner ausdifferenzierten Wissen-
schaftssystem der Gegenwart noch gewachsen.
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Thesenverzeichnis

These 1: Letztbegründung erhebt den Anspruch, einen (theore-
tischen) Beweis oder eine (praktische) Begründung so weit treiben
zu können, daß zu keiner Zeit und an keinem Ort eine Ausnahme
von dem verteidigten Satz möglich ist. (S. 36)

These 2: Letztbegründung bezüglich der Form der Erkenntnis
wird in der Transzendentalpragmatik beansprucht, soweit geltend
gemacht wird, daß jede Argumentation, um einen performativen
Selbstwiderspruch zu vermeiden, notwendig mit der gleichzeitigen
Anerkennung der idealen und realen Kommunikationsgemein-
schaft einhergehen muß. (S. 37)

These 3: Letztbegründung bezüglich eines formalen Gegenstan-
des wird in der Transzendentalpragmatik beansprucht, soweit die
Maxime geltend gemacht wird, daß man nur das tun darf, was
angesichts seiner Folgen und Nebenwirkungen für die
Befriedigung der Interessen jedes einzelnen Betroffenen in einem
Diskurs mit diesen verteidigt werden könnte (Handlungsprinzip).
(S. 38)

These 4: Letztbegründung bezüglich eines konkreten Gegenstan-
des wird in der Transzendentalpragmatik beansprucht, soweit
geltend gemacht wird, daß jedes Handeln den Erhalt der realen
Kommunikationsgemeinschaft sicherzustellen und langfristig die
ideale Kommunikationsgemeinschaft zu verwirklichen hat (Er-
gänzungsprinzip). (S. 39)

These 5: Letztbegründung bezieht sich in der Transzendental-
pragmatik nicht unmittelbar auf materiale Normen. (S. 39)

These 6: Aussagen, wie sie von der Transzendentalpragmatik be-
gründet werden, zählen in Kants Epistemologie zum Bereich der
Kosmologie. (S. 67)
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These 7: Im Bereich der Kosmologie zeigen die Antinomien ei-
nen Urteilsbereich auf, in dem es nach Kant gerade keine
Letztbegründung geben kann. (S. 70)

These 8: Auch die Figur des regressus ad indefinitum spricht ge-
gen die Verortung einer Letztbegründung in der Epistemologie
Kants. (S. 73)

These 9: Eine Letztbegründung im Sinne völliger Gewißheit be-
ansprucht die Epistemologie Kants hinsichtlich der Form der
Erkenntnis, d.h. (am Beispiel der Kosmologie) in der Art, wie wir
über die Welt denken, und darüber, wo die Grenzen unserer
Welterkenntnis liegen. (S. 77)

These 10: In der Präsuppositionsanalyse der Transzendentalprag-
matik zeigt sich bei Apel letztlich nichts anderes als in dem
Instrument des Prosyllogismus bei Kant. (S. 79)

These 11: Bezüglich des Letztbegründungsanspruchs der Trans-
zendentalpragmatik werden naheliegende Parallelen zur
Epistemologie Kants von Apel ignoriert. (S. 80)

These 12: Dadurch, daß Vernunftideen bei Kant zu regulativen
Ideen herabgestuft werden, ist in bezug auf sie eine Letzt-
begründung möglich und wird mit dem transzendentalen
Argument der Notwendigkeit solcher Ideen als 'Wegweiser' des
Verstandes auch beansprucht. (S. 87)

These 13: Das Erkenntnismittel der Reflexion in Kants Ästhetik
hat Ähnlichkeit mit dem Rollentauschkriterium in der
Diskurstheorie. (S. 94)

These 14: Was nach gelungener Reflexion im Sinne der 'Kritik der
Urteilskraft' noch als ästhetisches Urteil übrig bleibt, kann als
letztbegründet gelten. (S. 100)



113

These 15: Die Erkenntnistheorie, die Kant vor mehr als zweihun-
dert Jahren vorgestellt hat, ist in ihren Grundzügen auch dem
feiner ausdifferenzierten Wissenschaftssystem der Gegenwart noch
gewachsen. (S. 109)
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